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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Konzessionspflichtige Privatgeschäftsvermittlung.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 19 . April 1906,

Z . 1 ü-778/7:
An den Wiener Magistrat , Abteilung  XVII.

Das k. k. Handelsministerium hat zufolge Erlaßes vom 9. April 1906,
Z . 9566 , dem Rekurse des Arnold Friedländer  in Wien gegen die
h. o. Entscheidung vom 11 . Dezember 1905 , Z . I -7491/I . mit welcher dem
Genannten im Sinne des Staatsministerial -Erlasses vom 28 . Februar 1863,
Z . 2306 , die Bewilligung zur gewerbsmäßigen Vermittlung der Einschaltung
von Annoncen m in - und ausländische Zeitungen mit dem Standorte in
Wien IX ., Wohllebengafse Nr . 10 mangels eines Bedarfes nach einem neuen
derartigen Unternehmen und mangels besonders berücksichtigungswürdiger Um¬
stände verweigert wurde , aus dem Grunde der angefochtenen Entscheidung keine
Folge gegeben.

Der Wiener Magistrat wird jedoch eingeladen , dem Rekurrenten gleich¬
zeitig zu eröffnen , daß die Annoncenvermiltlung , insofern dieselbe vom Ver¬
mittler nicht bloß im eigenen Namen , sondern auch ausschließlich für dessen
eigene Rechnung betrieben wird , das heißt sofern die Jnserationskosten vom
Vermittler nicht gegen Verrechnung an den Anftragge 'ber und gegen Ersatz
durch den letzteren bestritten , sondern vom Vermittler selbständig und unab¬
hängig von seiner Entlohnung durch den Auftraggeber getragen werden , sich
nicht als lonzessionspflichtige Privatgeschäftsvermittlung , sondern , als freies Ge¬
werbe darstelll , dessen Anmeldung dem Rekurrenten nach Maßgabe der Bestim¬
mung en der Gewerbeordnung freisteht.

Für den k. k. Statthalter:
Knrtk m . p.

S.

Gebührenfreiheit der Amtsquittungen über
Grabstellgebühren.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 3. Juli
1906 , Nr . 7707/06 , M .-Abt . X, 5432/06:

Im Ramm Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senatspräs,deuten Dr . Reissig,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ber-

l wallungsgerichtshofes Ritter v. Sawicki,  Dr . Edlen v. Schuster , Ritter
v . Ianuschka und Dr . Schimm,  danu des Schriftführers k. k. Finanz-
Kommissärs Kopfstein,  über die Beschwerden der Stadtgemeinde Wien
gegen die Entscheidungen des k. k. Finanzministeriums vom 27 . März 1906,

j Z . 15376 , vom 28 . April 1906 , Z . 26451 , und vom 15 . November 1905,
Z . 49691 , betreffend Quittungsstempelgebühren , nach der am 3. Juli 1906
durchgeführteu öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Magistrats-
Sekretärs Oskar Koniakowsky,  in Vertretung der Beschwerde , und der
Gegenausführungen des k. k. Ministerial -Konzipisten C h o ch o l e, in Ver-

I lretung des belangten k. k. Finanzministeriums , zu Recht erkannt:
Die angefochtenen Entscheidungen werden als gesetzlich nicht begründet

aufgehoben.
Entscheidungsgründe.

Mit den angefochtenen Entscheidungen wurde die Anforderung von
Quittungsstempelgebühren gegenüber der beschwerdeführenden Gemeinde in
Ansehung dreier Amlsquittungen aufrecht erhalten , welche von städtischen
Kaffen über die von Parteien erlegten Beträge für Grabstellen , Grüfte , be¬
ziehungsweise für Beistellung von Leichenversenkungs -Apparaten auf städtischen
Friedhöfen ausgestellt wurden.

Die Finanzverwallung vertritt die Anschauung , daß die beschwerdesührende
Gemeinde bei der Überlastung einer Grabstelle nur insoweit in Erfüllung des

^ ihr mit Gesetz vom 30 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68 anvertrauten öffcnt-
! licheu Zweckes vorgehe , als es sich um eine Grabstelle der im Gesetze vom

11 . August 1899 , L.-G .-Bl . sür Niederösterreich Nr . 38 , charakterisierten Art
j handelt , weshalb auch nur in Ansehung des sür eine solche Grabstelle einzu-

hebenden Entgeltes eine gesetzliche Normierung erforderlich war , während der
Gemeinde bei der Festsetzung der Gebühren sür die Überlassung von Plätzen
für eigene Gräber und Grüfte und überhauvt für alle nicht unvermeidlichen

j Leistungen zu Beerdigungszwecken die volle Freiheit gewahrt blieb.
Die Finanzverwallung war ferner der Ansicht , daß die Ausstellung der

in Frage stehenden Empfangsbestätigungen , soweit es sich nicht um Beträge
für Leichenbeschau, Totenbeschreibung und das einem einfachen Grabe ent¬
sprechende Entgelt handelt , lediglich in Durchführung eines rein privatrechtlichen
Übereinkommens geschah und somit dafür die persönliche Befreiung der Tarif-

i post 75 b des Gebührengesetzes nicht in Anspruch genommen werden könne.
Die beschwerdesührende Gemeinde dagegen ist der Anschauung , daß der

Gemeinde die in der Tarifpost 75 , lit . b des Gebührengesetzes zugesprochene
persönliche Gebührenfreiheit auch für die Amtsquittungcn über die von Parteien
hezahlten Beträge in Ansehung der Leichenversenkungsapparate zustehe.

Der Verwaltungsgerichtshof fand die Beschwerde der Gemeinde im Gesetze
begründet.

Es ergibt sich an « Z 3 , lit . ä deS Gesetzes vom 30 . April 1870,
R .-G .-Bl . Nr . 68 , betreffend die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes,
daß die Errichtung , Instandhaltung und Überwachung der Leichenkammern und
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Begräbnisplätze zu der dem selbständigen Wirkungskreise der Gemeinden zu-
wiesenen Gesundheitspolizei zu rechnen ist. Es ergibt sich ferner aus Z 46,
Z . 5 des Gemeindestatutes für Wien (Gesetz vom 24 . März 1900 , Nieder¬
österreich , L.-G .-Bl . Nr . 17 ), daß auch für den Bereich der Wiener Kommunal¬
verwaltung die Gesundheitspolizei , soweit diese nach Z 3 des Reichsgesetzes
über die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes den Gemeinden zu¬
kommt , dem selbständigen Wirkungskreise der Gemeinde Wien zuzuzählen ist.
Die von der Gemeinde verwalteten Friedhöfe sind demnach als öffentliche
Sanitätsanstalten anzusehen ; sie gehören zu den eigentlichen Verwaltungs-
anstalten der Gemeinde und bilden nicht etwa einen Bestandteil des Gemeinde¬
vermögens , dessen Einkünfte zur Bestreitung der Gemeindeauslagen bestimmt
find . (§ 288 des a. b. G .-B .) Sofern sich also eine Gemeinde vermöge der
ihr zukommenden öffentlichen Verwaltungsfunklivnen aus dem Gebiete des
SanitätswesenS mit den Friedhofsangelegenheiten befaßt , sind die bezüglichen
Gestionen der Gemeinde als im öffentlichen Interesse vorgenommene Ver¬
waltungshandlungen anzusehen.

Zu diesen Berwallungsakten , die sich aus die Friedhöfe beziehen , zählen
auch Vereinbarungen der Gemeinde mit Parteien , insbesondere solche Ver¬
einbarungen , welche die Beistellung und die Einräumung von Grüften oder
eigenen Grabstellen und die Überlassung der Leichenversenkungsapparate zum
Gegenstände haben.

Es ist richtig , daß aus derlei Vereinbarungen zwischen der Gemeinde
als der Besitzerin und Verwalterin ihrer Friedhöfe einerseits und den Parteien
anderseits zivilrechtliche Beziehungen erwachsen können.

Dessenungeachtet fand der Verwaltungsgerichtshof , daß die persön¬
liche Befreiung der Gemeinde , welche in der Tarifpost 75 , lit . b des Gebühren-
gesetzes geregelt ist, auch auf solche Vereinbarungen , sowie auf die daraus sich
beziehenden Empfangsscheine der Gemeinde Anwendung finden müsse. Denn
eben deshalb , weil die öffentliche Friedhofsverwaltung in ihrer Totalität sich
als eine Aktion des Sanitätswesens darstellt , wohnt jedem einzelnen Akte,
welcher in den Bereich dieser Verwaltung fällt , die Zweckbestimmung für die
der Gemeinde anvertrauten öffentlichen Zwecke inne . Die Urkunden und Schriften
aber , welche die Gemeinde für die ihr anvertrauten öffentlichen Zwecke aus¬
stellt , genießen im vollen Umfange die Gebührenbefreiung . Es fallen darunter
auch die amtlichen Empfangsscheine der Gemeindekassen über solche Zahlungen
von Parteien , welche sich auf die von einer Gemeindeanstalt beigestellten
Leistungen beziehen . Für Urkunden und Schriften , welche von Gemeinden inner¬
halb des Bereiches ihrer össentlichen Verwaltungslätigkeit ausgestellt werden,
sind die Gemeinden auch dann persönlich gebührenfrei , wenn mit diesen Ur¬
kunden zivilrechtliche Wirkungen verbunden sein sollten . Denn das Gebllhren-
gcsetz unterwirft im Z 1 , lit . X, Z . 3 überhaupt nur solche Urkunden der
Gebühr , welche sich auf Rechtsgeschäfte beziehen , durch die nach dem bürger¬
lichen Gesetze Rechte begründet , übertragen , befestigt , umgeändert oder auf¬
gehoben werden . Amtliche Ausfertigungen dagegen , welche weder eine RechtS-
urkunde im Sinne des 8 1, lit X , Z . 3 des Gebührengesetzes noch ein Zeugnis
enthalten , noch als amtliche Abschriften nach der Anmerkung 2 zur Tarif¬
post 2 zu betrachten sind , bilden kraft der Tarispost 7, lit . i des Gebühren-
gesetzes überhaupt nicht einen Gegenstand von Gebühren . Auf sie kann sich
also die den Gemeinden in der Tarifpost 75 , lit . l>, eingeräumte Persönliche
Gebührenbefreiung nicht beziehen . Diese Gebührenbefreiung kann nur solche
Verwaltungsakte der Gemeinde betreffen , welche nicht unter die bloß öffentlich-
rechtlich wirkenden amtlichen Emanationen der Gemeinde gehören , welche viel¬
mehr mit zivilrechtlichen Wirkungen verbunden sind und deshalb unter die
Regel Z 1, X , 3 , fallen müßten , wenn nicht in der Tarifpost 75 , lit . i>, aus¬
nahmsweise eine persönliche Befreiung der Gemeinde statuiert wäre.

Da nun diese Befreiung sich auf die gesamte Tätigkeit der Gemeinde
bezieht , sie sich innerhalb der den Gemeinden anvertrauten öffentlichen Ver¬
waltung abwickelt , zu dieser öffentlichen Verwaltung aber auch die Verwaltung
der Gemeindefriedhöfe zählt , so war die Finanzverwaltung nicht berechtigt,
von den amtlichen Quittungen über Zahlungen für Grabstellen und Grüfte,
sowie für die Beistellung von Leichenversenkungsapparate » auf den Gemeinde¬
friedhöfen der Gemeinde Wien eine Gebühr abzuverlangen . Denn diese Ur¬
kunden haben mit der privatwirtschasllichen Tätigkeit der Gemeinde , mit der
Verwaltung des Gemeindevermögens nichts gemein . Es läßt sich also nicht
behaupten , daß der Schlußsatz der Tarifpost '7b , lit . l> auf solche Urkunden
Anwendung zu finden habe.

Die angefochtenen Entscheidungen mußten daher kraft des 8 7 des Ge¬
setzes vom 22 . Oktober 1875 , Nr . 36 ex 1876 , R .-G .-Bl . als im Gesetze nicht
begründet — ausgehoben werde » .

Ausschank von Kunst- und Halbweinen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. Juli 1906,

Z . I ll-2171 , M .-Abt . XVII , 5064/06 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 54 ) :

ES wurde die Wahrnehmung gemacht , daß bei Ansuchen um Verleihung
der Konzessionen zum Betriebe des Gast - und Schankgewerbes seitens der
betreffenden Bewerber die im 8 16 der G .-O . angeführten Berechtigungen
lit . a ) bis g ) vielfach vollzählig angesucht und seitens der Gcwerbebehörden
ohne eine zweckmäßige Unterscheidung der Bedeutung der einzelnen Berechtigungen
vollzählig verliehen werden . Gewöhnlich werden solche Konzessionsgesuche haupt¬
sächlich vom Standpunkte der Ausübung der Berechtigungen lit . a) bis ä)
geprüft , während die Berechtigung lit . s ) (Ausschank von Kunst - und Halb¬

weinen ) meisten - als eine belanglose Vervollständigung des Geschäftsbetriebes
behandelt wird.

Das Bestreben nach Erhaltung der Lebensfähigkeit des einheimischen
Weinbaues läßt es jedoch als wünschenswert erscheinen , daß dem Ausschanke
von Kunst - und Halbweineu eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde
und dies umsomehr , als die letzteren Getränke bei einer niht fachmännischen
Konservierung ihre ursprüngliche tadellose Qualität leicht verlieren und geeignet
sind , durch ihren Genuß sanitäre Nachteile hervorzurufen.

Mit Rücksicht daraus werden die Gewerbebehörden I . Instanz zufolge
Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 4 . Juni 1906 , Z . 15854 , an¬
gewiesen , Gesuche um Erteilung solcher Konzessionen einer sehr strengen
Prüfung zu unterziehen und die erwähnte Berechtigung nur ausnahmsweise
in besonders rücksichtswürdigen Fällen zu verleihen.

Gleichzeitig ist aber auch darauf Bedacht zu nehmen , daß der Ausschank
von Kunst - und Halbweinen als Naturwein aus Grund der etwa erteilten
Berechtigung des 8 16 lit . o) G .-O . möglichst hintangehalten werde.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , den Wiener
Magistrat (Abt . XVII ) und die Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen
° . d. Ybbs.

4

Militärkorrespondenz mit dem Deutschen Reiche.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 9. Juli 1906,

Z . 11-1602 , M .-Abt . XVI , 5890 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 55 ) :

Nach einer an das k. k. Ministerium für Landesverteidigung gelangten
Mitteilung des k. u . k. Ministeriums des Äußern mehren sich die Fälle , in welchen
die Lokalbehörden des Deutschen Reiches für die Zustellung von Militärtax-
erkenntuissen , Stellungsvorladungen und sonstigen Gegenständen militäradmini¬
strativer Natur seitens inländischer Behörden unmittelbar in Anspruch genommen
werden , was bereits wiederholt dem Auswärtigen Amte in Berlin den Anlaß
zu Beschwerden geboten hat.

Das k. k. Ministerium kür Landesverteidigung hat sonach mit dem Erlasse
vom 30 . Juni 1906 , Dep . XIV , Nr . 324 , bis zur bevorstehenden allgemeinen
Regelung der Korrespondenz der Verwaltungsbehörden mit dem Auslande an¬
geordnet , daß die Inanspruchnahme der Lokalbehörden des Deutschen Reiches
in obigen Angelegenheiten zu unterlassen ist.

In derlei Fällen werden , soweit der beabsichtigte Zweck nicht schon durch
unmittelbaren Verkehr der inländischen Behörde mit den betreffenden , im
Deutschen Reiche sich anfhaltenden österreichischen Staatsangehörigen erreicht
werden kann , sowie unbeschadet der bestehenden besonderen Vorschriften für die
Zustellung von Einberufungskarten , ausnahmsweise die zuständigen k. u . k.
Vertretungsbehörden um ihre Vermittlung zu ersuchen sein.

5
Anerkennung Ungarischer Arbeitszeuguisse.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 9. Juli
1906 , Z . I a-2192 , M .-Abt . XVII , 5205 , Nachstehendes anher
eröffnet (Normalienblatt des Magistrates Nr . 53 ) :

Laut einer Mitteilung des königlich ungarischen Handelsministeriums wird
seitens einzelner diesseitiger behördlicher Organe von den Hierlands Arbeit
suchenden ungarischen Gewerbegehilfen verlangt , daß sie die von ungarischen
Gewerbegremien ausgestellten Dokumente , als Lehrzeugnisse , Arbeitsbücher oder
auch die von solchen Gremien in den letzteren gemachten Eintragungen und
Bescheinigungen noch besonders gemeindeamtlich beglaubigen lassen , wodurch den
Parteien , abgesehen von Zeitversäumnissen , unnötige Kosten erwachsen.

Da die ungarischen Gewerbegremien gemäß 8 124 des ungarischen Gesetz¬
artikels XVII vom Jahre 1884 in dem ihnen übertragenen Wirkungskreise , wozu
u . a. auch die Ausstellung vou Lehrzeugnissen (8 67 ) , von Arbeitsbüchern
(8 100 ) und die Verzeichnung jeder Veränderung des Dienstverhältnisses des
Gehilfen im Arbeitsbuche <8 107 ) gehört , als Gewerbebehörde I . Instanz
fungieren , wird darauf aufmerksam gemacht , daß die von den ungarischen
Gewerbegremien  ausgestellten Lehrzeugnisse und Arbeitsbücher und die
von ihnen in den letzteren bewirkten Eintragungen und Bescheinigungen keiner
weitere » Beglaubigung bedürfen.

Demgemäß wird auch , wenn bei der Prüfung des Befähigungsnachweises
eines Bewerbers um ein handwerksmäßiges Gewerbe ein von einem ungarischen
Arbeitsgeber  ausgestelltes , bezw . in das Arbeitsbuch eingetragenes und
noch von keinem Gewerbegremium bestätigtes Zeugnis in Frage steht , analog
der Bestimmung des 8 14 , Abs. 2 Gew .-Ordg . die nachträgliche Beibringung
der mangelnden Beglaubigung durch das zuständige Gewerbegremium , nicht
aber überdies noch die Beibringung einer Beglaubigung durch die Gemeinde¬
vorstehung zu fordern sein.

Durch vorstehende Weisung werden die Fälle , in welchen das Arbeits¬
buch als Neiselegitimation zur Verwendung gelangen soll, nicht berührt.

Hievon werden infolge Erlasses deS k. k. Handelsministeriums vom 19 . Juni
1906 , Z . 71968 , die k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat
(Abt . XVII ), alle magistratischen Bezirksämter , sowie die Stadträte in Wiener
Neustadt und Waidhofen a. d. Ibbs in Kenntnis gesetzt.
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«.
Vermittlung der Kousularämter in Stellungsange-
legenheiten der in Elsaß -Lothringen sich aufhaltenden

österreichischen und ungarischen Staatsbürger.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17 . Juli 1906,

Z . 11-1629 , M .-Abt . XVI , 6129 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 56 ) :

Da es in jüngerer Zeit immer häufiger vorzukommen Pflegt , daß
Stellungspflichtige der österreichisch-ungarischen Monarchie , welche in den
deutschen Reichslanden (Elsaß -Lothringen ) domizilieren , um die Bewilligung
ansuchen , bei dem nächsten k. u . k. Konsularamte hinsichtlich ihrer Kriegsdienst-
tauglichkeit ärztlich untersucht zu werden , hat das k. u , k. Ministerium des
Äußern den k. u , I. Konsularämtern in Zürich , Karlsruhe , Mannheim , Frank¬
furt am Main und Cöln mit dem Erlasse vom 24 . Mai 1906 , Z . 36272/4,
Nachstehendes zur ferneren Richtschnur eröffnet:

Wenn gleich die Vermittlung vaterländischer Angelegenheiten unserer in
Elsaß -Lothringen aushältigen Nationalen bei dem Abgänge eines für dieses
Ländergebiet kompetenten k. u , k. Konsularamtcs grundsätzlich der k. u , k. Bot¬
schaft in Berlin zukommt , unterliegt es doch keinem Anstande , daß bezüglich
Wehrpflichtiger , welche in den mehrekwähnten deutschen Reichslanden ihren
Wohnsitz haben und behufs Regelung ihrer Stellungsangelegenheilen die Ver¬
mittlung des k, u . k. Konsularamtes anstreben , dortamts die in den bekannten
„Weisungen " (Beilage V zu 8 108 der Wehrvocschriften I . Teil ) vorgesehenen
Amtshandlungen vorgenommen werden , soferne hiefür die in der eben be¬
zogenen Beilage V angeführten Bedingungen vorhanden sind.

In solchen Fällen wird jedoch darauf Bedacht zu nehmen sein , daß die
einschlägige Korrespondenz mit dem Stellungspflichtigen stets im direkten Post¬
wege geführt werden muß , und eine Inanspruchnahme der reichsländischeu
Lokalbehörden des Parteidomizils unbedingt ausgeschlossen erscheint.

Schließlich wird auf den h. L. Erlaß vom 17 , Februar 1904 , Z , IX -668 *),
Bezug genommen.

7 .
Totenbeschairordilung für die Stadt Wien.

Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 21 . Juli
1906 , Z . VI -527/2 (L.-G .-Bl . Nr . 62 ) :

Nachstehend wird die vom Wiener Magistrate erlassene und von der
k. k. niederösterreichischen Statthalterei unterm 21 . Juli 1906 , Z . VI -527/2,
genehmigte Totenbeschauordnung für Wien zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Hiedurch erscheint die im niederösterreichiichen Landesgesetz - und Ver¬
ordnungsblatte Nr . 81 «r I960 verlautbarte Totenbeschauordnung für die
k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien außer Kraft gesetzt.

Totendeschauordmingfür die k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
8 1-

Die Totenbeschau hat zum Zwecke:
u) Die Konstatierung des ein getretenen Todes;
b) die Ermittlung der Todesart , ob nämlich der Verstorbene eines natür¬

lichen Todes infolge einer bestimmt zu bezeichnenden Krankheit und unter
Behandlung eines hiezu berechtigten Sanitätsorganes oder infolge einer
gewaltsamen , absichtlichen oder zufälligen Einwirkung verschieden ist;

o) die Ermittlung , ob der Tod durch verbrecherische oder sonstige Hand¬
lungen oder Unterlassungen , welche die Sicherheit des Lebens zu gefährden
geeignet sind , herbeigeführt wurde;

ä ) die Ermittlung , ob ansteckende Krankheiten epidemisch auftreten oder auf¬
zutreten drohen , oder ob bei dem Todesfälle überhaupt Umstände ein-
ireffen , welche die Entstehung oder Verbreitung von Krankheiten begünstigen
oder veranlassen können , daher besondere Maßregeln zur Abwehr von
weiteren Erkrankungen erfordern ; endlich

e) die Beschaffung eines verläßlichen Materiales für die Statistik der
Sterblichkeit.
Der Totenbeschau sind alle Leichen ohne Rücksicht auf deren Entwicklungs¬

grad , daher auch abortierte Früchte und (eventuell auch Leichenteile ) zu unter-
ziehen.

8 2.
Die Totenbeschau obliegt der Gemeinde im übertragenen Wirkungskreise

(8 4 , lit . e) des Gesetzes vom 30 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68 ).
Mit der Besorgung der Totenbeschau sind die städtischen Amtsärzte und

im Bedarfsfälle in deren zeitweiligen Vertretung für die Totenbeschau zu
beeidigenden , in Wien zur Praxis berechtigten Privatärzte zu betrauen.

In den k. k. Krankenanstalten hat die Totenbeschau der daselbst ver¬
storbenen Anstaltspflcglinge durch die hiefür bestellten Profektoren und Pro-
sektursadjunkten auf Grund der erlassenen Instruktion zn erfolgen.

Desgleichen sind die Leichen der in der niederösterreichischen Landes -Jrren - ,
Gebär - und Fiudelanstalt verstorbenen Pfleglinge durch den Prosektor des
k. k. allgemeinen Krankenhauses in der Leichenkammer dieser Anstalt zu be¬
schauen.

*) Siehe Nr . 17 der NormatienblLtter des MagistrareS aus dem Jahr - Ig«4.

Die Leichen von Personen , die in den genannten Staats - und Landes-
anstalten nicht im Krankenstände gestorben sind , find der Beschau durch die
städtischen Amtsärzte zu unterziehen.

Das Gleiche gilt bezüglich der Leichen jener Personen , welche während
des Transportes nach einer k. k. Krankenanstalt verstorben sind , deren Tod
daher schon vor oder bei der Aufnahme eingetreten ist.

Die Leichen der in Privatanstalten verstorbenen Pfleglinge sind durch die
städtischen Amtsärzte zu beschauen , insofern daselbst die Totenbeschau nicht in
derselben Weise wie in den k. k. Krankenanstalten geregelt wird.

Ebenso hat die Beschau in den Frauenklöstern im Sinne des Erlasses
des k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . Juli 1877 , Z . 9615 , durch die
städtischen Amtsärzte zu erfolgen , wobei es jedoch den klösterlichen Gemein¬
schaften sreigestellt bleibt , die Totenbeschau ihrer verstorbenen Mitglieder außer¬
halb der Klausur und in Gegenwart des ärztlichen Ordinarius als Zeugen
des Beschauaktes zu veranstalten.

Für die Totenbeschau beim Militär , respektive in militärischen Anstalten
bleiben die Bestimmungen der Zirkular -Verordnung des k. k. Kriegsministeriums
vom 26 . September 1872 , Abteilung 14 , Nr . 1809 , aufrecht:

a) Bei den im Krankenstände einer Militärheilanstalt , verstorbenen Militär-
und Zivilpersonen haben die daselbst angestellten Ärzte die Totenbeschau
auszuüben:

b) bei allen in Militärgebäuden bequartierten und in selben verstorbenen
Personen des Soldatenstandes vom Offiziers - Stellvertreter abwärts hat
die Konstatierung des eingetretenen Todes durch den in dem betreffenden
Gebäude den ärztlichen Dienst versehenden Truppenarzt zu geschehen,
welcher behufs Ausnahme der Verstorbenen in die Leichenkammern der
im Orte befindlichen Militärheilanstalten und Vornahme der Beschau
von den daselbst aufgestellten Ärzten den Totenzettel mitzusenden hat.

Die Militärheilanstalt hat jeden ihr auf diese Weise zur Kenntnis
gelangenden Todesfall gleich dem in ihrem eigenen Krankenstände vor-
tommenden der Ortsbehörde avzuzeigen.

e) alle Militärpersonen , mit Ausnahme der in den Punkten o.) und b)
erwähnten , deren Familienmitglieder , sowie die bei ihnen Bediensteten,
welche nicht im Krankenstände einer Militärheilanstalt , sondern in ihren
Wohnungen verstorben sind , gleichviel ob sich die Wohnung in einem
Privathause oder in einem militärischen Gebäude befindet und die Be¬
erdigung durch die Ortsgeistlichkeit oder durch die Vermittlung einer
Militärheilanstalt erfolgt , ebenso alle in militärischen Gebäuden , aber
nicht im Krankenstände einer Militärheilanstalt verstorbenen Zivilpersonen
sind der ortsüblichen Totenbeschau zu unterziehen , und können deren
Leichen nur unter Beibringung des Zertifikates über die bereits vor¬
genommene ortsübliche Totenbeschau in die Totenkammer einer Militär¬
heilanstalt ausgenommen werden.

8 3.
Die Entlohnung der Ärzte für die Totenbeschau obliegt der Gemeinde.

Der mit der Totenbeschau betraute Arzt darf von den Parteien eine Entlohnung
weder verlangen noch annehmen.

8 4.
Sobald jemand gestorben ist oder sobald eine Frauensperson eine tote

Frucht , welchen Alters immer , geboren hat , haben die Angehörigen oder Haus¬
genossen die Anzeige zu erstatten , und zwar im I . Bezirke im Totenbeschreib¬
amte , in den übrigen Bezirken mit Ausschluß des VIII ., wo die Meldung in
der Gemeindebezirkskanzlei zu erfolgen hat , bei den magistratischen Bezirks¬
ämtern , von wo aus der mit der Totenbeschau betraute Arzt im Amtslokale
um 9 Uhr vormittags und um 3 Uhr nachmittags , an Sonn - und Feiertagen
um 9 Uhr vormittags und um 12 Uhr mittags zu verständigen ist.

Derselbe hat das Verzeichnis der in seinem Rayon zur Beschau ange¬
meldeten Leichen entgegeuzunehmen , sodann die Beschau ehestens vorzunehmen,
ist jedoch verpflichtet , in dringenden Fällen , insbesondere über Requisition der
Behörden , ausnahmsweise auch zu anderen Zeiten sofort die Beschau vorzu-
nehmcn.

In den exponierten Bezirksteilen:
XI . Kaiser -Ebersdorf,
XII . Altmannsdorf , Hetzendorf,
XIII . Lainz , Speising , Ober - und Unter -St . Beit , Breitensec , Baum-

garten , Hütteldorf,
XVII , Dornbach , Neuwaldegg,
XVIII . Gersthof , Pätzleinsdorf , Neustift , Salmannsdorf,
XIX . Kahlenbergerdorf , Josefsdorf , Sievering , Grinzing , Heiligenstadt,

Nußdorf , sowie im ganzen XXI . Bezirke,
hat bis auf weiteres die Anmeldung der Todesfälle in der Wohnung des mit
der Beschau betrauten städtischen Arztes zu erfolgen , worauf von diesem eben¬
falls die Beschau vorzunehmen ist.

Im Falle eine ärztliche Behandlung der letzten Krankheit stattgefnnden
hat , ist vom behandelnden Arzte ein nach dem Formulare L ausgestellter Bc-
handlungsschein , in welchem diese Krankheit mit möglichster Genauigkeit unter
Berücksichtigung des amtlichen Verzeichnisses der Todesursache benannt sein
muß , durch die Partei zu erwirken und für den Totenbeschauer bereitzuhalten.

Hat eine Hebamme bei einer Entbindung interveniert , wobei daS Kind
tot zur Welt kam oder kurze Zeit nach der Geburt starb , ohne daß ein Arzt
beizogen werden konnte , so ist von ihr eine schriftliche Anzeige zu erstatten und
in derselben Name , Stand , Adresse und Religion der Eltern , beziehungsweise
der KindcSmutter sowie Geschlecht des Kindes , Stunde und Tag der Geburt

1*
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und — bei lebendgeborenen — des Todes anzufiihren . Diese Anzeige ist für
den mit der Totenbeschau betrauten Arzt in der betreffenden Wohnung bereit¬
zuhalten.

8 5-
Ergibt die Totenbeschau Grund zu der Vermutung , daß der Beschaute

durch fremdes Verschulden (Handlung oder Unterlassung ) um das Leben ge-
lommen sei, hat der mit der Totenbeschau betraute Arzt die gerichtliche Beschau
der Leiche zu beantragen und die begründete Anzeige hierüber unverzüglich au
das zuständige k. k. Polizeikommissariat zu erstatten und Vorsorge zu treffen,
daß die Leiche an der Stelle und in der Lage verbleibe , wo und wie sie ange¬
troffen wurde , ausgenommen , es läge der Verdacht des Scheintodes vor.

Wird eine Leiche (tote Frucht ) oder werden Leichenteile (Knochen ) auf¬
gefunden , ist sogleich die Anzeige bei der Polizeibehörde (Rayonsposten , Sicher-
heitswachstube , Polizcikommißariat ) zu erstatten , worauf diese die zweckdienlichen
Erhebungen zu Pflegen und in allen Fällen , in welchen sie das gerichtliche
Verfahren nicht einzuleiten findet , den mit der Totenbeschau betrauten städtischen
Amtsarzt zu verständigen hat.

Ebenso sind die Leichen von Personen , welche auf der Straße oder an
öffentlichen Orten Plötzlich gestorben sind , falls deren Tod der Polizei unmittelbar
zur Anzeige gebracht wurde , nach vorgenommener polizeiärztlicher Untersuchung
— ob kein Anlaß zu einem gerichtlichen Einschreiten vorliegt — von dem mit
der Totenbeschau betrauten städtischen Amtsazte der regelmäßigen Beschau zu
unterziehen.

8 6.
Ist der Beschaute unbekannt oder eines natürlichen Todes aber plötzlich,

ohne vorhergegangene ärztliche Behandlung oder unter der Behandlung ein -s
zur ärztlichen Praxis in Wien nicht berechtigten Individuums gestorben , hat
der mit der Totenbeschau betraute Arzt zur Feststellung der Identität , be¬
ziehungsweise zweifellosen Sicherstellung der Todesursache die sanitätspolizeiliche
Beschau zu veranlassen.

Gelangt der mit der Totenbeschau betraute Arzt zur Kenntnis , daß kurz
aufeinanderfolgende Sterbefälle durch eine ansteckende Krankheit verursacht sind,
welche einer epidemischen Verbreitung fähig ist, so hat derselbe bei dem ihm
unterkommenden ersten zweifelhaften Fällen die sauitätspolizeiliche Leichen-
beschau, und je nach dem Ergebnisse derselben auch die nötige Desinfektion
und die Einleitung der sonstigen prophylaktischen Maßnahmen nach den jeweilig
bestehenden Vorschriften zu veranlaßen.

8 ? .
Für die Anordnung der sanitätspolizeilicheu Obduktion haben überhaupt

die Bestimmungen des Ministerial -Erlasses vom 17 . Oktober 1868 , Z . 20476,
Geltung ; auch sind dieselben im Sinne des Erlaßes der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 15 . Mai 1899 , Z . 16485 , anzuordnen , wenn von der Erhebung der
Unzurechnungsfähigkeit eines Selbstmörders die Erlangung eines kirchlichen
Begräbnisses abhängt . Der mit der Totenbeschau betraute städtische Amtsarzt
hat , falls er die sanitätspolizeiliche Obduktion zu beantragen findet , die Trans¬
ferierung der Leiche in das k. k. allgemeine Krankenhaus im Wege des k. k.
Polizeikommissariates durch städtische Sanitätsdiener zu veranlaßen , wo der
Magistrat durch seine zu den sanitälspolizeilichen Obduktionen entsendeten
Organe Uber die Vornahme der Obduktion auf Grund der gepflogenen Er¬
hebungen entscheidet.

8 8.
Vor dem Erscheinen des mit der Beschau betrauten Arztes darf die

Leiche weder umgekleidet , noch — mit Ausnahme des im H 9 , letzter Absatz,
erwähnten Falles — in eine Leichenkammer übertragen , sondern muß am
Sterbcorte belaßen werden.

8 s.
Die Beisetzung einer Leiche in eine Bezirks - oder Friedhofs -Leichenkammer

hat zunächst stattzufinden , wenn dieselbe wegen Beschränktheit des Raumes
oder raschen Eintrittes der Fäulnis am Sterbeorte bis zur Beerdigung nicht
belaßen werden kann , ferner , wenn ein auf der Straße oder an einem öffent¬
lichen Orte Plötzlich Verstorbener beigesetzl werden muß.

Die Leichen der an Blattern , Lbolera asirtioa , Flecktyphus und Pest
verstorbenen Personen dürfe » überhaupt im Sterbehause nicht belassen werden.
Dieselben sind ausnahmslos unter Beobachtung der für den Einzelfall vom
Stadtphysikate anzuordnenden sanitären Vorschriften und unter sanilätsbehörd-
licher Überwachung des Transportes in der Friedhofs -Leichenkammer beizusetzen.

Die Leichen der an tükolsra , nostras , Typhus , Scharlach , Masern , Keuch¬
husten , Varicellen , Diphtherie und Croup , Dysenterie , Rotlauf , Influenza,
Cerebrospinalmeningitis , Lyssa, Milzbrand und Llorbus miliaris verstorbenen
Personen dürfen nur dann im Sterbehanse belaßen werden , wenn eine voll¬
ständige , jede Ansteckungsgefahr ausschließende Isolierung derselben ermöglicht
ist, wenn dieselben ferner nach vorschriftsmäßig vorgenommener Totenbeschau
in ein mit sünfprozentiger Karbollösung getränktes Tuch eingeschlagen nnd in
einen Sarg gelegt werden , welcher luftdicht (durch Berlötung oder Verkittung)
zu verschließen ist : im anderen Falle sind die an den vorbezeichneteu Infektions¬
krankheiten Verstorbenen in die Friedhofskammcr zu übertragen.

Im übrigen darf eine Leichenbeisctzung in die Leichenkammer nur auf
Grund einer Anordnung des städtischen Amtsarztes oder der hiezu berufenen
Behörde erfolgen.

8 10.
Nach vorschriftsmäßig dnrchgeführter Beschau hat der mit der Toten¬

beschau betraute Arzt in allen Fällen , in welchen er die Beerdigung der
beschauten Leiche zu gestatten findet , den Totenbeschaubesund in zwei Exemplaren
nach den Formularien ö nnd L 1 ausznfertigen , darin die vorgezeichnelen

Rubriken , insbesondere bezüglich der Todesursache unter möglichst genauer
Bezeichnung der Krankheit oder der Beschädigung , welche den Tod herbeigesührt
hat und des Zeitpunktes der Beerdigung genau und deutlich auszufüllen und
ein Exemplar (Formulare ö ) der Partei zu übergeben , das andere (Formular 8 1)
samt dem bezüglichen ärztlichen Behandlungsscheine im Wege des Totenbeschreib-
amtes an das statistische Departement des Wiener Magistrates einzuschicken.
Dem mit der Totenbeschau betrauten Arzte ist bei strenger Verantwortung
untersagt , den Totenbeschaubesund auszufertigen , ohne vorher persönlich die
instruklionsmäßige Beschau des Toten vorgenommen zu haben.

Bei dieser ist der ganze Körper einer genauen Besichtigung und Unter¬
suchung zu unterziehen und zu diesem Zwecke in dezenter Weise zu entblößen
oder entblößen zu laßen.

Die Beerdigung hat an dem dem Sterbetage folgenden zweitnächsten
Tage zu erfolgen ; ein früherer Beerdigungstermin kann von dem mit der
Totenbeschau betrauten Arzte aus öffentlichen Rücksichten verfügt werden , jedoch
darf die Beerdigung nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach dem Tode erfolgen.
Eine ausnahmsweise Hinausschiebung der Beerdigung kann der Magistrat,
beziehungsweise das magistratische Bezirksamt auf Grund eines amtsärztlichen
Gutachtens im kurzen Wege bewilligen.

8 ii.
In dem Behandlungsscheine ist insbesondere auch die Sterbestunde und

der Name des den Todesfall Anmeldenden vorzumerken . Unrichtige Angaben
der Sterbestunde werden nach dem Strafgesetze geahndet.

8 12.
An den außerhalb von Heil - und Humanitätsanstalten verstorbenen

Personen dürfen über Wunsch der Angehörigen oder der Verstorbenen Operationen
nur unter Einhaltung der Bestimmungen des Erlaßes des k. k. Ministeriums
des Innern vom 14 . Februar 1887 , Z . 13630 «x 1886 , vorgenommen werden
und ist daher die Absicht einer derartigen Maßnahme bei dem mit der Toten¬
beschau betrauten Amtsärzte anzumelden . Auch das Photographieren von Leichen
darf nur unter Zustimmung des mit der Beschau betrauten Arztes (nach
Maßgabe der Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . März
1891 , N .-G .-Bl . Nr . 34 ) vorgenommen werden.

8 13-
Durch den Arzt , welcher den Verstorbene » in seiner letzten Krankheit

behandelt hat , darf die amtliche Totenbeschau , desgleichen durch den mit der
Beschau betrauten Arzt eine Operation an der Leiche — den Kaiserschnitt an
hochschwangeren Personen ausgenommen — nicht vorgenommen werden.

8 14.
Keine Leiche oder abortierte Frucht darf beerdigt werden , bevor dieselbe

der vorschriftsmäßigen Beschau unterzogen und der vorgeschriebene Totenbeschau¬
besund ausgefertigt worden ist.

In jenen Fällen , in welchen die Beerdigung auf einem anderen Fried¬
hofe, als auf einem zum Sterbeorte gehörigen vorgenommen werden soll , muß
ungesäumt die Bewilligung des Wiener Magistrates nachgesuchl werden , und
darf vor dem Eintreffen der Bewilligung der Transport der Leiche nicht stalt-
finden . (Ministerial -Verordnung vom 3 . Mai 1874 , R .-G - Bl . Nr . 56 .)

Bei Leichenübersührungen soll dem Leichenpaße jedesmal eine Abschrift
des Totenbeschaubesundes angeschloßen werde » .

Ebenso darf auch keinerlei Ausgrabung von Leichen oder Leichenresten
vor dem Anlangen der diesbezüglichen Bewilligung des Wiener Magistrates
vorqenommen werden , ausgenommen jene Fälle , wo die Wiederbelegung eines
Grabes nach der von der politischen Behörde genehmigten Friedhofsordnung
bei abgclaufenem Turnus gestattet ist.

8 15-
Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat ein genaues Protokoll über

die von ihm vorgenommcnen Beschauen nach dem beigefügten Formulare 0
zu führen . Die näheren Bestimmungen über dessen Obliegenheiten sind in einer
besonderen Instruktion enthalten.

8 16-
Übertretungen der Bestimmungen dieser Verordnung werden , insofern

sie nicht unter die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes oder des
Gemeindegesetzes , beziehungsweise der Disziplinarvorschriften fallen , nach der
Ministerial -Verordunng vom 30 . September 1857 , R .- G .-Bl . Nr . 198 , behandelt.

8 .

Instruktiv » für die mit der Totenbeschau in Wien
betrauten städtischen Amtsärzte.

Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 21 . Juli
1906 , Z . VI -527/2 (L.-G .-Bl . Nr . 63 ) :

Nachstehend wird die vom Wiener Magistrat - in Gemäßheit des Z 15
der im Landesgesetz - und Berordnungsblatte Nr . 61 sx 1906 verlautbarten
Totenbeschauordnung für Wien erlaßene Instruktion für die mit der Toten-
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beschau in Wien betrauten städtischen Amtsärzte zur allgemeinen Kenntnis
gebracht.

Hiedurch erscheint die im niederösterreichischen Landesgesetz , und Ver-
ordnungsblalte Nr . 39 er 1960 verlautbarte Instruktion für die mit der Toten¬
beschau betrauten städtischen Amtsärzte außer Kraft gesetzt.

Instruktion für die mit der Totenbeschau in Wien betrauten städtischen
Amtsärzte.

8 1.
Der mit der Totenbeschau betraute Arzt bat , wenn er von einem Todes-

falle oder einer Fehlgeburt in seinem Rayone amtlich verständigt oder in
dringenden Fällen anderweitig hievon in Kenntnis gesetzt wird , sich an Ort
und Stelle , wo die Leiche liegt , zu begeben , um die Beschau vorzunebmen
und ist es ihm strengstens untersagt , den Leichenbcschaubefund auszuferligen,
bevor er sich durch die instruktionsmäßig vorgenommene Beschau der Leiche
von dem zweifellos erfolgten Tode des betreffenden Individuums die Über¬
zeugung verschafft hat.

Muß die Totenbeschau ausnahmsweise in der Leichenkammcr , wohin die
Leiche aus Sanitälsrücksichten vor der Vornahme der Beschau gebracht wurde,
vorgenommen werden , so ist dies jedesmal auf dem Beschaubefunde vorzumcrken.

Ohne Ausnahme ist es verboten , eine Leiche im Sarge nur oberflächlich
zu besichtigen.

Der mit der Totenbeschau betraute städtische Arzt hat , falls die iu seinem
Beschaurayon vorkommenden Todesfälle bei dem magistratischen Bezirksamte
(Gemeindekanzlei ) anzumclden sind , täglich um 9 Uhr vormittags und um
3 Uhr nachmittags , an Sonn - und Feiertagen um 9 Uhr vormittags und
12 Uhr mittags das amtliche Verzeichnis der zu beschauenden Leichen entgegcn-
zunehmen.

Ist jedoch in dem betreffenden Rayon die Todesfallanmeldung in der
Wohnung des mit der Totenbeschau betrauten Arztes gestattet , hat derselbe
die Anmeldungen in seiner Wohnung entgegenzunehmen.

In beiden Fallen ist die Totenbeschau ehestens vorzunehmen , im letzteren
Falle ein separates Verzeichnis über die täglich angemeldcten und ausgesührten
Beschauen anzulcgen und am folgenden Tage dem magistratischen Bezirksamts
eiuzusenden.

8 2-
Ist der mit der Totenbeschau betraute Arzt verhindert , die Beschau vor-

zunehmcn , so bot er hievon sofort die Anzeige an das magistratische Bezirks¬
amt und an das Stadtphysikat zu erstatten , damit eine entsprechende Substitution
veranlaßt werden kann.

Ist die Verhinderung eine vorübergehende , hat die Substitution nach
dem bezüglichen Normale zu erfolgen und ist sohin auch jedesmal der betreffende
Amtsarzt im kurzem Wege ehestens zu verständigen . Diese Substitution ist in
den monatlichen Berichten anzuführen.

8 3.

Bei der Leiche ongckommen , hat der mit der Totenbeschau betraute Arzt,
>m Falle eine ärztliche Behandlung der lebten Krankheit des Verstorbenen
stattgefunden hat , den ärztlichen Behandluugsschein , beziehungsweise die Anzeige
der Hebamme abzuverlangen ; sodann hat sich derselbe, insbesondere wenn eine
ärztliche Behandlung in der letzten Krankheit nicht stattgefundcn hat . bei den
Angehörigen oder denjenigen , welche in der letzten Zeit um den Kranken waren,
um die näheren Umstände der Krankheit des zu Beschauenden und die dem
Tode vorausgegangenen Krankheitserfcheinungen , sowie um den Tag und die
Stunde des erfolgten Ablebens , beziehungsweise bei Totgeburten nach den
Umständen , unter welchen die Geburt stattgefunden hat , zu erkundigen , hiebei
aber zugleich ein scharfes Augenmerk auf alle verdächtigen Gegenstände , Merk¬
male und Äußerungen zu haben , wodurch er auf die Spur einer strafbaren
Handlung komme » kann , wozu er durch die Beschau der Leiche allein vielleicht
nicht die nötigen Anhaltspunkte erhalten dürfte , indem er zum Beispiel aus
entdeckten Blutflecken auf eine mögliche Gewalttat , aus den Spuren eines
heftigen Erbrechens auf eine mögliche Vergiftung , aus zufällig entdeckten
Medikamentenresten aus eine stattgehabte Kurpfuscherei oder Fruchtabtreibuna
schließen kann.

8 4
Hierauf hat der mit der Totenbeschau betraute Arzt die zu beschauende

Leiche, welche vor dessen Ankunft weder angekleidet noch aufgebahrt werden darf,
zu untersuchen , einen Körperteil nach dem andern entblößen zu lasten oder
mit Wahrung der Anstandsrücksichten selbst zu entblößen und sich vor allem
zu überzeugen , ob der Beschaute wirklich tot ist.

Zeichen des erfolgten Todes:
1 . Gleich „ ach dem Tode cintretende Erscheinungen:

s ) allgemeine Erschlaffung;
b) Aufhören der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen , insbesondere

der Alembewcgungen , des Herzschlages und des Pulses;
c) Aufhören der Herztöne;
ä > Unempfindlichkeit der Haut gegen Reize , des Augapfels gegen Berührung ;
o) Ausbleiben der Pupillenveränderung bei Lichteiuwwkung;

2 . In den ersten Stunden nach dem Tode eintretende Erscheinungen:
s.) Marmorkältc;
b ) Bildung der Totenflecke an den abhängigen Kärperstellen;
c) Abplattung und Bläffe der Teile , mit welchen der Körper auflieqt;
<t) Totenstarre.

3 . FLulniserscheinungen:
a) Weichwerden der Augäpfel « ud Trübung der Hornhaut;

b) Leichengeruch;
o) Auftreten grünlicher oder mißsärbiger , sich verbreitender Flecke, zunächst

am Bauche , dann aber auch an andere » Stellen;
<i) Austreibung der Körperteile durch FLulnisgase;
s ) Lockerung der Oberhaut und Abhebung derselben unter Bildung von mit

mißsärbiger Flüssigkeit gefüllten Blasen;
k) Ausfließen stinkender , mißsärbiger Flüssigkeit aus Mund und Nase.

Mit Sicherheit ist der eingetretene Tod nur aus dem Vorhandensein der
Totenflecke und Fäulniserscheinungen zu konstatieren ; in zweifelhaften Fällen,
besonders in der ersten Zeit nach dem Tode , ist nicht auf ein einzelne - Symptom,
sondern nur auf das Zusammentreten mehrerer zu entscheiden.

Da es Fälle gibt , in denen das Leben anscheinend erloschen ist, gewisse
Lebenserscheinungen aber in unscheinbarer Weise fortbestehen und eine Wieder¬
belebung noch möglich ist, so ist an die Möglichkeit eines bloßen Scheintodes
zu denken:

1. In allen Fällen wo noch, wenn auch nur minimale Lebenserscheinungen
zu bemerken sind.

2 . Wenn der Tod ganz kurz vor der Beschau , insbesondere unerwartet
oder ganz plötzlich eingetreten ist.

Besondere Beachtung verdienen Erhängte , Ertrunkene , Erstickte überhaupt,
Erfrorene , vom Blitze oder von starke» elektrischen Strömen Getroffene , tot-
geborene aber noch frische Kinder , sowie Personen , welche nach heftigen Ge¬
mütsbewegungen , Ohnmächten , epileptischen oder hysterischen Krämpfen oder
nach Blutverlusten plötzlich gestorben sind.

3 . Wenn trotzdem , daß schon einige Zeit seit dem vermuteten Eintritte
des Todes verflossen ist, die erwähnten Kennzeichen des Todes nicht eilige-
treten sind.

Bei Verdacht auf Scheintod sind unverzüglich Wiederbelebungsversuche
anzustellen , und zwar:

1. Rasche Entfernung vorhandener Respirationshinderniffe , zum Beispiel:
fremder Körper oder Flüssigkeiten aus Mund und Nase , der Strangulations-
Werkzeuge oder beengender Kleidungsstücke.

2 . Sofortige Einleitung der künstlichen Atmung.
3 . Anwendung von Hautreizen , besonders Reibung der Arme , der Beine

und der Brust , kalte Bespritzungen rc.
4 . Reizung der Schleimhaut des Rachens durch mechanische (Feder oder

Finger ) oder durch stark riechende Mittel , zum Beispiel : Salmiakgeist , starken
Essig -c.

5 . Erwärmung des Körpers.
Bei verstorbenen hochschwangeren weiblichen Personen ist, falls Zeichen

des Lebens der Frucht vorhanden find , der Kaiserschnitt nach den Regeln der
Kunst vorzunehmen.

8 5.
Hat der mit der Totenbeschau betraute Arzt die Gewißheit von dem

wirklich erfolgten Tode gewonnen , so hat er die Todesursache zu bestimmen,
wozu ihm die Ergebnisse der Leichenuntersuchung , die Angaben des ärztlichen
Behandlungsscheines oder die erforschten Krankheitserscheinungen und Umstände
vor Eintritt des Todes als Behelfe dienen ; zugleich hat er sich auch die Über¬
zeugung zu verschaffen , ob der Tod ein natürlicher war oder ob derselbe nicht
etwa durch verbrecherische oder sonstige Handlungen oder Unterlassungen , welche
die Sicherheit des Lebens zu gefährden geeignet sind , herbeigeführt wurde oder
ob das beschaute Individuum lediglich nur durch Zufall , durch eigene Unacht¬
samkeit oder durch Selbstmord das Leben verloren hat.

8 6
Wenn der mit der Totenbeschau betraute Arzt aus der Leichenbeschau

und den gepflogenen Erhebungen die Todesursache nicht bestimmen kann oder
mit Rücksicht auf die Bestimmungen der ZK 5 bis 7 der Totenbeschauordnung
für Wien den Anlaß für die Vornahme einer gerichtlichen oder saniiätspolizei-
lichen Obduktion gegsben findet , so hat derselbe unverzüglich die schriftliche An¬
zeige von allen Wahruebmungcn und Erhebungen an die k. k. Polizeibehörde
zu leiten , die sanitälsbehördliche Obduktion anzuordneu oder die gerichtliche zu
beantragen und auf diesem Wege den Transport der Leiche nach der Leichen¬
kammer des k. k. Allgemeinen Krankenhauses zu veranlassen.

Hiebei ist jedesmal das Formular eines Beschaubefundes genau auszu¬
füllen , die weiteren eingehenden Erhebungen sind auf der Rückseite oder auf
einer separaten Beilage anzuführcn.

In jedem Falle wird er sich von der rechtzeitigen Überführung der Leiche
in die Leichenkammer des k. k. Allgemeinen Krankenhauses die Überzeugung
verschaffen, um jeder Verzögerung in der Vornahme der behördlichen Obduktion
zu begegnen.

Bezüglich der Anordnung der sanitätspolizeilichen Obduktion haben im
allgemeinen die mit der Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne des Ministerial-
Erlaffes vom 17 . Oktober 1868 , Z . 20476 , und des Erlasses der k. k. n .-ö.
Statthalterci vom 21 . November 1892 , Z . 72811 , «orzugehen , welchen Erlässen
zufolge als Regel hingestellt wird , daß diese Obduktionen nur dann zu voll¬
ziehen sind , wenn entweder sanitätspolizeiliche oder andere öffentliche Rück¬
sichten oder eine bestimmte Verordnung eine Obduktion erfordern , daß sic
dagegen zu unterbleiben haben , wenn nach den gepflogenen Erhebungen oder
nach den sonst bekannt gewordenen Umständen eine wesentliche Aufklärung
durch die Leichenobduktion nicht erwartet werden ^ kann oderi diese überhaupt
nicht mehr notwendig ist.

Die sanitätspolizeiliche Obduktion hat auch stattzufinden in allen Fällen,
wo der Beschaute zwar eines natürlichen Todes , aber unter der Behandlung
einer zur ärztlichen Praxis nicht gemeldeten und nicht berechtigten Person gestorben
ist, sie hat dagegen zu entfallen , wenn eS sich um die Ansprüche der Witwen
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und Waisen nach einem Wiener Gemeinde - oder Staatsbediensteten , welcher
durch Selbstmord geendet hat , handelt . (Gesetz vom 14 . Mai 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 74 , § 17 , Punkt 1 Pensionsvorschrift .) Im Sinne des Erlastes der k. k.
n . ö,  Statthaltern vom 15 . Mai 1899 , Z . 16485 , hat ferner die sanitäts-
polizeiliche Obduktion stattzufinden , wenn von der Erhebung der Unzurechnungs¬
fähigkeit eines Selbstmörder - die Erlangung eines kirchlichen BegriibnisteS
abhängt und diese Erhebung aus andere Art nicht erfolgen kann.

Für die Einleitung einer gerichtlichen Obduktion sind die Ministerial-
Berordnungen vom 28 . Jänner 1855 , R .-G .-Bl Nr . 26 , und vom 8. April
1857 , R .-G .-Bl . Nr . 73 , maßgebend.

8 7.
Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat bei der ihm vorher zu er¬

stattenden Anmeldung von Privatobduktionen , des Herzstiches oder anderer
Operationen an Leichen, der Leichenkonscrvierung , serner bei Ansuchen um
Bewilligung zum Photographieren von Leichen, die Beobachtung der bezüg¬
lichen Vorschriften eventuell persönlich zu überwachen und die über die be¬
treffenden Amtshandlungen aufgenommenen , von sämtlichen anwesenden Ärzten
und Amtspersonen zu unterfertigenden Protokolle des Stadtphyfikales dem
Magistrate , Abteilung X , vorzulegen.

8 8
Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat zu bestimmen , ob die Leiche

im Sterbehause zu belassen oder im Sinne diesfalls bestehender Vorschriften,
dann aus Rücksichten für die Umgebung in eine Leichenkammer zu übertragen
ist. Nur ausnahmsweise kann eine solche Übertragung über Weisung des be¬
handelnden Arzte - erfolgen , ist jedoch sofort vom Leichcnwärter dem Amtsärzte
zu melden.

Wird die Beisetzung in eine Leichenkammer verfügt , so ist vom Amtsärzte
eine diesbezügliche Drucksorte genau auszufüllen und die Partei über den
weiteren Vorgang eingehend zu belehren ; der Abschnitt der Drucksorte , in
welchem die Personaldalen und die Todesursache verzeichnet sind , ist von den
Leichenträgern am Sarge zu befestigen.

Wurde festgestellt , daß der Tod infolge einer übertragbaren Krankheit
eingetreten sei, so ist in allen Fällen , in welchen die Wohnungsverhältnifse die
Belastung der Leiche im Sterbehause nicht gestatten , die baldige Abtranspor-
rierung der Leiche in die Friedhofsleichenkammer zu veranlassen . In diesem
Falle bat der mit der Totenbeschau betraute Arzt die schriftliche Anweisung
hiezu auszustellen , beziehungsweise diesen Umstand bei Ausfertigung des Toten¬
beschaubefundes in der Rubrik „ Anmerkung " unter Angabe des Friedhofes , wo
die Leiche bcizusetzen ist, einzutragen , sohin die Rubriken der hiesür bestimmten
Drucksorte samt Abschnitt , enthaltend die Anweisung zur Überführung der Leiche
in den betreffenden Friedhof , genau und vollständig auszufüllen , beide mit
seiner Unterschrift zu versehen und den Angehörigen oder sonstigen Hausgenoflen
der Verstorbenen die erforderliche Belehrung zu erteilen.

Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat die Ausführung seiner
Anordnungen zu überwachen und sich von dem rechtzeitigen Vollzüge der von
ihm angeordneten Abtransportierung der Leiche eines an einer ansteckenden
Krankheit verstorbenen Individuums im Sinne der Magistratsverordnung vom
19 . April 1878 , Z . 93748 , persönlich die Überzeugung zu verschaffen.

8 s.
Von den gepflogenen Erhebungen und Untersuchungen hängt sonach die

Ausstellung des TotcnbeschaubefundeS ab , ohne welchen keine Beerdigung statt-
finden darf . Bei der Ausfertigung der Totenbeschaubesunde sind die dem
amtlichen Verzeichnisse der Todesursache beigedruckten Bestimmungen genau zu
beachten . Überdies ist bei Pensionisten und Pfründnern der Fonds oder die
Kassa vorzumerkeu , aus welcher die Pension oder Pfründe bezogen wurde , bei
Beamten die Stelle , welcher sie augehört ; bei Dienstpersonen ist der Dienstgeber
zu bezeichnen , bei ehelichen Kindern , die an einem Kostorte sterben , nebst Namen
und Charakter des Vaters , der Name , Charakter und Wohnort der Pstegepartei
anzuführen ; bei unehelichen Kindern ist auch der Geburtsort der unehelichen
Mutter , eventuell der Name der Pflegepartei beizufügen , bei Personen , die im
Militärverbandc gestanden find , die bezüglichen Daten nach Einsichtname in die
betreffenden Dokumente anzumerken.

Besteht gegen die Beerdigung kein Anstand , so ist der Totenbeschaubefund
(Formulare 8 ) der Partei wegen Veranlassung der Beerdigung zu übergeben
und ein Duplikat desselben Formalares L , nach Eintragung seiner Daten in
das Totenbeschau - Protokoll 0 , dem statistischen Departement des Wiener
Magistrates unter Anschluß des VerhandlungsscheineS zu übermitteln.

Sind die verlangten Dokumente dem mit der Totenbeschau betrauten
städtischen Amtsärzte nicht vorgelegt worden , hat er dieses im Beschaubefunde
anzumerken und die beteiligte Partei anzuweisen , dieselben dem Totenbeschreib-
amte , beziehungsweise den mit der Ausfertigung der Grabstellanweisung
betrauten städtischen Organen ehemöglichst zu überbringen.

Stand der Beschaute im Militärverbande , so sind die bezüglichen Daten
nach Einsichtnahme in die betreffenden Ausweise im Beschaubefunde anzumerken.

Falls die Beschau eine kommissionelle (sanitätspolizeiliche oder gerichtliche)
war , ist der Totenbeschaubefund von den Kommissionsmitgliedern auszusertigen.

Ist der mit der Totenbeschau betraute Arzt von dem wirklich erfolgten
Tode nicht vollkommen überzeugt , so hat er eine zweite Beschau binnen
24 Stunden vorzunehmen.

8 W.
Die Beerdigung hat in der Regel an dem dem Sterbetage folgenden

zweiinächsteii Tage zu erfolgen , ein früherer Beerdigungstermin kann von dem
mit der Totenbeschau betrauten Arzte auS öffentlichen Rücksichten verfügt
werden , jedoch darf die Beerdigung nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach
dem Tode erfolgen . Für eine aus Privatrücksichten verlangte Hinausschiebung
der Beerdigung ist die Bewilligung des Wiener Magistrates , beziehungsweise
des magistratischen Bezirksamtes im kurzen Wege einzuholen , welche die not¬
wendigen sanitären Maßnahmen auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens
anordnen.

Haben die Umstände des Todesfalles die Anzeige an die gerichtliche
Behörde veranlaßt , so ist die Bewilligung zur Beerdigung von dieser Behörde
zu erteilen ; wurde eine sanitätspolizeiliche Obduktion veranlaßt , von der
hiesür bestellten Kommission.

Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat im Totenbeschaubefundc die
Zeit der Beerdigung anzugeben und falls wegen Ansteckungsgefahr besondere
Rücksichten bei dem Leichenbegängnisse notwendig sind , dieselben anzuführen.

Die Beerdigung hat in der Regel in dem zum Sterbeorte und bei auf¬
gefundenen Leichen in dem zum Ausfindungsorte gehörigen Friedhose zu erfolgen.

Zur Überführung in eine andere Gemeinde ist die Bewilligung des Wiener
Magistrates notwendig.

8 I !-
Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat sich in jedem Vorkommen den

Beschausalle zugleich auch mit den weiteren Zwecken der Leichenbcschau, welche
auf die Ausstellung des Totenbeschaubesundes keinen Bezug mehr haben, - zu
befassen , nämlich mit der Entdeckung ansteckender Krankheiten , wenn selbe auch
nicht epidemisch herrschen.

Zn diesem Zwecke hat er sich im Sterbehause , oder wo er sonst Gelegen¬
heit findet , zu erkundigen , ob vielleicht in jener Gegend mehrere Personen an
der nämlichen Krankheit darniederliegen , an welcher der Beschaute grstorben ist
und sich auf solche Art die Kenntnis zu verschaffen , ob diese Krankheit epidemisch
herrsche, in welchem Falle er , sowie bei der Wahrnehmung sanitärer Übelstände,
ungesäumt die Anzeige an den städtischen Bezirksarzt zu erstatten , die not¬
wendigen Erhebungen , bezüglich der Provenienz der Infektionskrankheit zu
pflegen und vorläufig die entsprechenden prophylaktischen Maßregeln zur Ver¬
hütung der Weiterverbreitung der Krankheit , sohin im Bedarfsfälle auch Des-
inseltionsinaßnahmen , zu veranlassen hat.

Stirbt ein Kranker während des Transportes in eine Krankenanstalt,
beziehungsweise vor der Ausnahme in dieselbe, so ist die Leiche in der Leichen¬
kammer der Anstalt beizusetzen und durch den städtischen Amtsarzt zu beschaue» ,
welcher , falls die Einleitung oder Anordnung einer behördlichen Obduktion
nicht notwendig ist, eventuell auch die Überführung der Leiche in die Bezirks¬
oder Friedhossleichenkammer veranlaßt.

8 12.
Der mit der Totenbeschau betraute Arzt hat sich bei der Vornahme der

Amtshandlung , sowie im Verkehre mit dem Publikum überhaupt mit Anstand,
Würde , Menschenfreundlichkeit und Schonung des Gefühles der Beteiligten zu
benehmen.

8 13-
Die mit der Totenbeschau betr . ulen Amtsärzte haben längstens bis

zum 4 . des nächsten Monats Ausweise über die von ihnen vorgenommcnen
Leichenschauen im Wege der städtischen Bezirksärzte dem Stadtphysikate vor¬
zulegen und hiebei die im eigenen Beschaurayon und snpplierungsweise «or-
genommenen Beschauen zu sondern.

».

Bedingte Stempelfreiheit der Eingaben um Aus¬
stellung von Ehcfähigkeits Zeugnissen.

Mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Juli
1906,Z . III -1446/1 (M .-Abt . XVI , 6497/06 ) wurde Nachstehendes
anher eröffnet (Normalienblatt des Magistrates Nr . 57 ) :

Eingaben von im Auslande sich aufhaltenden österreichischen Staats¬
bürgern um Ausstellung eines Ehefähigkeits -Zeugnisses genießen , soferne diese
Eingaben an eine k. u . k. Bertretungsbehörde oder zwar an eine inländische
Behörde gerichtet sind , jedoch bei einer k. u . k. Vertretungsbehörde überreicht
und von dieser nach allfälliger Beisetzung des Visums an die inländische Be¬
hörde weitergeleitet werden , die Stempelfreiheit im Sinne der Tarifpost 44 1
des Gebührengesetzes vom 9. Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50.

Die Beilagen der genannten Eingaben sind gemäß I 11 des zitierten
Gesetzes von der in der Tarifpost 20 desselben angeordneten Beilagenstempel¬
gebühr per 30 d befreit.

Diese mit den Erlässen des k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . April
1906 , g . 29705 ex 1905 und vom 22 . Juni 1906 , Z . 29705 ex 1905 ge¬
troffene Vorschrift wird unter Aufhebung des h . o. Erlasses vom 19 . Mai
1906 , Z . Ill -1446 *) hiemit verlautbart.

*) Siehe Nr . tr der Normalieiibliitter des Magistrates aus dem vahre isoo.
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1«.
Perbot des Wanderhandels mit einigen dem täg¬
lichen Verbrauche dienenden Erzeugnissen der Land-
nnd Forstwirtschaft im Wiener Gemeindegcbicte.

Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Juli
1906 , Z . Ia -2460/17 (L.-G .-Bl . Nr . 59 ) :

Über Antrag der Gemeindevertretung der Reichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien wird das mit der Statthallerei -Kundmachung vom 12 . Juli 1903,
L.-G .-Bl . Nr . 50 , auf Grund des Z 60 , Absatz 4 G .-O - (Gesetz vom 25 . Fe¬
bruar 1902 , R .- G .-Bl . Nr . 49 ), ausgesprochene Verbot des Umherlrogens
und Anbietens von Eiern , Milch . Butter und Brennholz auf der Straße oder
von Haus zu Haus für das Gemeindegebiet von Wien in dem durch das
Landcsgesetz vom 28 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ei 1905 , geschaffenen
Umfange mit der Wirksamkeit bis Ende Juli 1911 aus marklpolizeiucheu
Rücksichten erneuert.

Ausgenommen von dem Verbote ist der Geschäftsbetrieb jener Personen,
welche vor dem Eintritte der Wirksamkeit des Gesetzes vom 25 . Februar 1902,
R . -G .-Bl . Nr . 49 , also vor dem 15 . September 1902 , die Gewerbeberechtigung
zum Feilbieten der bezeichneten Artikel von Hans zu Haus oder auf der
Straße erlangt haben.

Die Lieferung bestellter Waren im Sinne des Z 41 der Gewerbeordnung
darf wegen dieses Verbotes in keiner Weise behindert werden.

LL

Gift Verschleiß.
Dekret des magistratischen Bezirksamtes für den VIII . Bezirk

vom 14 . August 1906 , Z . 21005/06:
Aus Grund der gepflogenen Erhebungen und des bcigebrachteu Be¬

fähigungsnachweises wird dem Herrn Karl Albert  die erbetene Konzession
zum Verschleiße aller in der Photographie verwendeten Gifte im Betriebsolle
VII , Kandlgasse 20 , mit dem Beifügen erteilt , daß bei der Ausübung dieser
Konzession Nachstehendes genau zu beachten , beziehungsweise zu erfüllen ist:

1 . Sämtliche heftig wirkenden Chemikalien sind in deutlich signierten
Gefäßen in einem versperrten Kasten aufzubewahren und dürfen Manipulationeu
in demselben nur von einer wohlinstruierten Person vorgenommen werden.

2 . Das vorgeschriebene alljährlich richtiggestellt - Giftverschleiß -Verzeichuis
sowie das Geschäftsbuch für de» Ein - und Verkauf von Giften ist stets bereit
zu halten und insbesondere das Geschäftsbuch in genauer Weise zu führen.

3 . Die gewerbepolizeilichen Vorschriften und Bestimmungen über den
Verkehr mit Giften , inSbesonders die Ministerial -Verordnungen vom 21 Avril
1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 und vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . io ) sind
genau zu befolgen und es ist bei eventuell beabsichtigter Verlegung des Be-
triebsorles rechtzeitig h. a . um die gewerbebehärdliche Genehmigung anzusuchen.

Diese Konzession wurde in das Gewerberegister sub Reg .-Z . 1505/VII ü
eingetragen und für die Besteuerung der Konto Z . 19658/7 eröffnet.

LS . Q-
Stiegenstufen ans Eisen und Beton bei Hochbauten

in Wien.

Dekret des Wiener Magistrates vom 15 . August 1906 , M .-
Abt . XIV , 5093/06:

Für die Erzeugung und Verwendung von Stiegenstufen aus Stampf¬
beton mit Eiseneinlagen bei Hochbauten in Wien haben an Stelle der bisher
an die unten bezeichneten Firmen erlassenen Vorschriften vom 15 . September
1906 an nachstehende

Bestimmungen
zu gellen.

1 . Die Stufen aus Stampfbeton mit Eiseneivlagen werden sowohl zur
Herstellung von Stiegen , bei denen die Stufen beiderseitiges Auflager erhalten,
als auch zur Herstellung freitragender Stiegen , letztere jedoch nur in Wohn¬
gebäuden oder anderen Baulichkeiten , bei denen die Stiegen keine größere zu¬
fällige Belastung als 400 Lss für das Quadratmeter zu tragen haben , zu-
gelassen.

Die freie Länge von beiderseits eingemauerten oder unterstützten Stufen
darf nicht mehr als 2 m , jene der freitragenden Stufen nicht mehr als I '5 m
betragen.

2 . Der Erzeuger der Stiegenstufen hat deren Herstellung zu leiten und
zu überwachen und für die klagelose und diesen Bedingungen entsprechende
Ausführung der Stufen , sowie für deren genügende Tragfähigkeit auch nach
Ablieferung und Einmauerung die volle Haftung zu übernehmen . Für die
fachgemäße Einmauerung der Stufen hat jedoch der den Ban leitende Bau¬
führer allein zu haften.

3 . Die beabsichtigte Verwendung dieser Stufen ist in den Baugesuch-
Plänen auszuweisen und in diesen das Stnfenprofil samt den Eiseneiulaaen
ersichtlich zu machen.

4 . Der Beton , aus dem die Stufen hergestellt werden , ist aus gutem,
abgelagertem , nicht treibendem Portlandzement im Mischungsverhältnisse von
nicht weniger als einem Volumteile Zement zu drei Volumteilen reinen,
reschen , kantigen Sandes und seinen Schotters in gleicher Güte wie bei den
Probeftufcn zu erzeugen.

Die Eifeneinlage muß aus bestem Flußeisen und zwar an dem dem Zuge
unterworfenen Teile der Stufe , möglichst entfernt von der neutralen Achse,
wenigstens aus vier Rundstäben von nicht weniger als 10 mm Durchmesser
oder aus Quadrateisen von mindestens demselben Querschnitt bestehen , welche
durch eine zweite Lage aus wenigstens 3 mm dicken Stäben winkelrecht zu
kreuzen find.

Beide Stablagcn sind an den Kreuzungsstellen durch Eisendrähte zu ver¬
binden . Die Entfernung der in der Längcnrichtung der Stufen angeordneten
Stäbe soll nicht mehr als rund 80 mm , jene der Querstäbe nicht mehr als
150 mm betragen . Nach Bedarf find auch in der Druckschichte der Stufen
Eiseneinlageu anzuordnen . Die Eiseneinlagcn müssen vollkommen regelmäßig
verteilt und an dem zur Einmauerung bestimmten Stufenende ohne wesentliche
Beschädigung der Stufen zu sehen sein.

5 . Das Profil und die Eiseneinlageu der Stufen sind so zu wählen , daß
jede einzelne Stufe mindestens eine fünffache Bruchsicherheit besitzt, wobei die
zufällige Belastung mit 400 KZ für das Quadratmeter zu bemessen ist.

Die freitragenden Stufen haben einen vorderen Falz von wenigstens
2 em und eine rückwärtige Schräge von wenigstens 5 ein zu erhalten und sind
auf eine Länge von mindestens 25 em gut einzumauern.

6 . Jede Stufe muß mit einem Fabrikszeichen und einem Stempel ver¬
sehen sein , aus welchem auch nach dem Versetzen noch die Zeit der Erzeugung
leicht festgestellt werden kann . Die Stufen dürfen nicht früher als zwei Monate
nach der Erzeugung zum Bau geliefert werden.

Schadhafte Stufen dürfen nicht auf Bauten geliefert oder dort versetzt
werden.

Dem Stadtbauamte bleibt das Recht Vorbehalten , die Herstellung der
Stufen an der Erzeugungsstclle zu überprüfen.

7 . Anläßlich der vom Stadtbauamte vorzunehmendcn Rohbaubesichtigung
werden die Stiegenstufen einer Überprüfung unterzogen , und bleibt es dem
Amte Vorbehalten , die einwandfreie Herstellung , den erreichten Härtegrad und
die genügende Tragfähigkeit durch besondere Versuche festzustellen und zwar:

u) durch Belastungsproben , bei denen die fertige Konstruktion höchstens
einer gegenüber der zu Grunde zu legenden Belastnugsannahme 2 -/,fachen
Inanspruchnahme unterzogen werden darf;

bi durch stichprobenweise Brnchproben , zu denen die nötigen Ersatzstücke vom
Bauführer beizustellen sind . Behufs rechtzeitiger Herstellung von Ersatz¬
stücken hat der Bauführer jedesmal beim Stadtbauamte anznfragen , ob und
in welchem Umfange solche Proben geplant werden.

Bei den Proben dürfen sich bei Belastung mit dem zweifachen Eigen¬
gewichte und dreifacher Nutzlast kein- die Tragfähigkeit und den Bestand ge¬
fährdenden Haarriss - zeigen und darf der Brnch nicht früher als bei Belastung
mit vierfachem Eigengewichte und fünffacher Nutzlast (im obigen Sinne ) ent-
stehen.

Diese Erprobungen können auch mit Zustimmung des Stadlbauamtes
einer amtlichen Prüfungsanstalt übertragen werden.

Fallen die Erprobungen ungünstig aus , oder entsprechen die Stufen den
Proben nicht, so sind die beanständeten beziehungsweise , wenn es die Bau¬
behörde verlangt , alle Stufen vom Baue zu entfernen und durch andere zu
ersetzen.

Die Kosten aller Erprobungen hat der Bauführer zu tragen.
Die Abänderung oder Ergänzung obiger Vorschriften , sowie die Zurück¬

nahme der Bewilligung bleibt Vorbehalten.

Hiemit werden die Bedingungen der den nachstehend bezeichneten Firmen
erteilten Bewilligungen (Magistrats -Erlässe vom 14 . August 1897 , M . -
Z . 152218/97 , 29 . Dezember 1903 . M -Z . 7750/03 , 25 . Juli 1898 , M .-
Z . 28575/98,16 . Oktober 1900 , M .-Z . 98802/00 , 6 . Okiober 1904 . M .- A. XI V
1833/04 , 13 . Juni 1905 , M .-A. XIV , 9083/05 und 26 . April 1906 , M .-A . XIV,
725/OK , 8 . August 1905 , M .-A. XIV , 6437/04 , 15 . März 1906 , M .-A. XIV,
217/06 ) zurückgenommen.

Es bleibt diesen Firmen das Recht gewahrt , bei Bauten , welche vor dem
15 . September 1906 in Angriff genommen worden sind , und bei denen in
den genehmigten Bauplänen auch die Anwendung von Stiegenstufen aus
Stampfbeton mit Eiseneinlagen ausgewiesen ist. diese Stufen nach Maßgabe
der für die betreffende Unternehmung seinerzeit erlassenen Vorschrift ausführen
zu dürfen.

Hievon werden die Unternehmungen
Josef Neumüllcr  L Komp ., Zementwarensabrik , III ., Obere

Viaduktgasse 2,
Pittel L Brausewctter,  Betonbau -Unternehmung , IV ., Marqa-

retenstraße 2 , ^
Adolf Baron P i t t e l, Zementwarenfabrik und Betonbau -Unternehmung.

Weißenbach a. d. Triesting , '
Karl HolzmannKKomp ., Bauunternehmer , IV ., Frankenberggasse 14,
Michael Wimmer  L Josef Rauch , Zementwarenfabrik , Baumeister,

XXI ., Floridsdorf , Plankenbüchlergasse 17 , XXI ., Floridsdorf , Kaiserin Elisabeth¬
gasse 48,

Ed . A st L Komp ., Betonbau -Unternehmung , IX ., Liechtensteinstraße 41,

st ß 1̂13 ^ Komp ., Betonbau -Unternehmung , XIX ., Heiligenstädter-

2*
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Der österreichische Ingenieur- und Architektenverein in Wie», die Ge¬
nossenschaft der Bau- und Steinmetzmeister, die magistratischen Bezirksämter
für den X. bis XlX und XXI. Bezirk, endlich das Stadtbauamk, letzteres mit
der Aufforderung, bei Anträgen über die Zulassung von Stufen aus Stampf¬
beton mit Eiseneinlagen in Hinkunft die obeu ersichtlichen Bestimmungen zu
Grunde zu legen, in Kenntnis gesetzt. ,

1».
Gift -Verschleiß.

Dekret des magistratischen Bezirksamtes für den I. Bezirk
vvm 16. August 1906, Z . 27072/06:

Das magistratische Bezirksamt dat sich bestimmt gefunden, dem Herrn
Ignaz Schille  die angesuchte Konzession zum Verschleiße von Giften, sowie
der zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stofse und Präparate, insofern
dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, in Wien, Teinfaltstraße 4,
zn verleihen. Bei Ausübung dieser Gerechtsame sind die in Betreff des Verkehres
mit Giften bestehendenNormen, insbesondere die Ministerial-Verordnungen
vom 21. April 1876, R.-G.-Bl. Nr. 60 und vom 2. Jänner 1886, N -G -Bl.
Nr. 10. sowie die aewerbepolizeilichenVorschriften genau zu beachten. Diese
Konzession wurde unter der Zahl 2634 iu das Gewerberegister eingetragen
und ist sich wegen der sub Ass.-Z. 32624 einzuleitenden Erwerbsteuerbemeffung
an die k, k. Steueradministrationfür den I. Bezirk zu wenden.

»4
Hausierverbot für die Stadtgemeinde Szentes?

Komitat Csongrad.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 17. August

1906 , Z . In -2559 , M .-Abt. XVII, 6014/06:
Laut Mitteilung des königl. ung. Handelsministeriumsvom 10. Juli

1906, Z. 48573/IV, wurde die Ausübung des Hausierhandels im Gebiete der
Stadtgemeiude Szentes des KomitateS Csongrad unter Aufrechterhaltung der
im § 17 der bestehenden Hauptvorschristen und in diesen Paragraphen er¬
gänzenden Nachtrags-Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
währten Rechte verboten.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriumsvom
I. August 1906, Z. 22284, diek. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
die k. k. Potizei-Direltion, der Wiener Magistrat, Abt. XVII, die Stadträte
in Wiener-Neustadt und Woidhofena. d Dbbs mit Beziehung auf den H 10
des Haufierpatentes in Kenntnis gesetzt.

IS
Auswanderung nach Brasilien . — Warnung.
Runderlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 17. August

1906, Z . 11-2368 , M .-Abt. XVI, 6901:
An alle k. k. Bezirksbanptinannschaflen in Niederösterreich, an den Wiener
Magistrat, Abteilung XVI, an die Stadträte in Wiener-Neustadt und Waid¬

hosen an der Ibbs.
Eine Dampferqesellschaft„Zino", welche als ihren Bevollmächtigten einen

Herrn A. Gergolet  in Chiaffo(Schweiz) nennt, versendet Prospekte, in
welchen für die Auswanderung »ach dem Staate Sao Paulo in Brasilien
Propaganda gemacht wird.

Die Aussichten für in dieses Land einwandecnde Bauern, Profeflionisten
und sonstigen Arbeiter..werden als besonders glänzend geschildert und speziell
denjenigen Auswanderern, welche als Ackerbauer in Sao Paulo sich nieder-
lassen wollen, freie Dampfschiffahrl und freie Fahrt zu Lande bis an den
Bestimmungsort versprochen.

Da der Inhalt dieser Prospekte bestehenden Verhältnissen nicht entspricht,
wird auf das Nachdrücklichstedavor gewarnt, sich durch dieselben zur Aus¬
wanderung nach Sao Paulo bestimmen zu lassen.

Dies wird infolge Erlasses des t. k. Ministeriums des Innern vom
4. August 1S06, Z. 36849, zur tunlichst weitgehenden Verlautbarung mitgeteilt.

Dieser Erlaß ergeht an alle obengenannten Behörden.

16 .
Einschränkung von Hausierbewilligungen.

Zirkular -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 18. August
1906, Z . I a 2597 , M .-Abt. XVII 6106/06:

Laut Erlasses des k. k. Handelsmininisteriumsvom 6. August 1906,
Z. 13270, gebt aus den dem Ministerium vorgelegten Ausweisen über die
Zahl der im Jahre 1905 neu erteilten, verlängerten und vidierten Hausier,
bewilligungen hervor, daß die Zahl der im österreichischen Staatsgebieteneu
erteilten Haufierbewilligungen gegen das Jahr 1904 gestiegen ist.

In einigen Verwaltungsbezirken erfuhr die Zahl der neu erteilten Hausier-
bewilliqungen sogar eine bedeutende Steigerung gegenüber dem Vorjahre.

Da die Klagen über die Beeinträchtigungder stabilen Handelsgeschäfte
durch den Hausierhandel fortdauern und es angezeigt erscheint, auch weiterhin
über die Anzahl der bisher jährlich erteilten Hausierbewilligungen nicht hinaus
zu gehen, werden die Gcwerbebehörden neuerlich angewiesen, die Erteilung
von Hausierbefugniffeu auf besonders rücksichtswürdigePetenten zu beschränken
und über die Ziffer des Vorjahres nicht ohne die triftigsten Gründe, welche
in der betreffenden statistischen Nachweisung von Fall zu Fall anzugeben sind,
hinauszugehen.

Diese Weisungen haben jedoch auf die Erteilung von Hausierbewilligungen
an die Bewohner der im Z 17 des Hausierpatentesund in den betreffenden
Nachlragsoerordnungen angeführten, bezüglich des Hausierhandels begünstigten
Gegenden keine Anwendung zu finden.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, den Wiener Magistrat <Abt. XVII) und die Stadträte in Wiener-
Neustadt und Waidhofeu an der Mbs.

17 .
Einflußnahme der staatlichen Knnstverwaltnng bei

Denknialserrichtunge » unter Staatssubvention.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 18. August 1906,

Z . 1X-1990/2 , M .-D . 2804/06 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 60) :

Es hat sich in jüngster Zeit neuerdings ein Fall ereignet, in welchem
der Staat um eine, im Hinblicke auf die Tendenz der Aktion kaum zu ver¬
weigernde Subvention zu einer Denkmalserrichtung ersucht wurde, ohne daß
der staatlichen Kunstverwaltungdie Gelegenheit gegeben worden war, vom
künstlerischen Standpunkte aus zum Projekt rechtzeitig Stellung nehmen zu
können.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom
29. Juli 1906, Z. 29285 ergeht daher die Aufforderung, mit allem Nachdrucke
darauf hinzuwirken, daß dem genanntenk. k. Ministerium in Hinkunft bei
analogen Fällen stets die gebührende Einflußnahme gewahrt werde.

Dieser Erlaß ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, an die k. k. Polizei-Direktion in Wien, an den Wiener Magistrat
sowie an die Stadträte in Wiener-Neustadt»ud Waidhofen an der Abbs.

18 . .
Zulassung der Betoneisendecke „Milankowitsch «E?

Kreutz".
Dekret des Wiener Magistrates vom 19. August 1906,

M .-Abt. XIV, 1861/06:
In Erledigung des Ansuchens des Herrn Theodor Kreutz,  Baumeisters

IV., Trappelgasse 29, wird die Verwendung der von ihm erzeugten Eisen-
betondecken System Milankowitsch und Kreutz  zur Herstellung von
Hochbauten im Gemeindegebiete von Wien unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt.

1. Die beabsichtigte Ausführung ist in den Bauplänen auszuweisen. Diese
beziehungsweise deren Beilagen habe» zu enthalten:

Die Gesamtanordnung, die zur Beurteilung der Konstruktion erforder¬
lichen Detailzeichnungen, die Belastungsannahmen, den Ursprung und die
Beschaffenheit der zum Beton zu verwendenden Baustoffe, sowie die statische
Berechnung der Konstruktionen.

2. Die Bau- und Einzelpläne und Berechnungen sind von einem behördlich
autorisierten Zivil- oder Bauingenieur, behördlich autorisierten Zivilarchiteklen
oder von einem Baumeister zu unterfertigen, welcher die Ausführung der
Konstruktion zu leiten und zn überwachen und für die klaglose Herstellung und
für die der Berechnung entsprechende Tragfähigkeit der Konstruktion die volle
Haftung zu übernehmen hat.

3. Zur Herstellung darf nur langsam bindender, absolut volumenbeständiger
Portlandzement, vollkommen reiner, scharskörniger«Band und Schotter, reines
Wasser unb bestes Flußeisen verwendet werden.

4. Bei der statischen Berechnung sind, was die Ermittlung der äußeren und
inneren Kräfte betrifft, die in den vom preußischen Ministerium der öffentlichen
Arbeiten herausgegebenen„Bestimmungen für die Ausführung von Konstruk¬
tionen aus Eisenbeton bei Hochbauten" enthaltenen Leitsätze, sowie das dort
angegebene Rechnnngsversahren anzuwenden.

Als zulässige Spannungen haben zu gelten:

Zug Druck > Schub

Kilogramm per Ouadratzentimeter

Beton

Eisen 1000

30

750
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Die berechnete Haftspannung darf 4 kg per Quadratzentim eter nicht
überschreiten.

Im übrigen gelten für die zulässigen Beanspruchungen , für die der
Rechnung zu Grunde zu legenden Belastungsannahmen und für die Eigen¬
gewichte der Baumaterialien die vom Österreichischen Ingenieur - und Architekten-
Bereine ausgestellten Normen.

5 . Die Herstellung der Konstruktionen darf nur unter entsprechender
Aussicht durch geschulte Arbeitsleute erfolgen . Das Zumessen der Materialien
bei Herstellung des Betons hat mittels entsprechender Messgefäße zu erfolgen.
Bei Frostwetter darf nicht betoniert werden.

Bis zur genügenden Erhärtung des Betons sind die Bauteile gegen die
Einwirkung des Frostes und gegen vorzeitiges Austrocknen zu schützen.

Bor dem Ausschalen ist zu sehen, ob der Beton genügend erhärtet ist.

Die seitliche Schalung von Betonbalken und die Schalungen von Decken¬
platten bis zu 1 -50 m Spannweite dürfen frühestens nach 14 Tagen , die
übrigen Schalungen frühestens nach 21 Tagen , vom Schlüsse des Einstampsens
ab gerechnet , entfernt werden . Eine Belastung von Betondecken und -Stützen
darf frühestens 28 Tage nach Fertigstellung erfolgen.

Über die Anfertigung der Eisenbetonkonstruktionen ist am Bane ein
Tagebuch zu sichren und stets zur Einsichtnahme bereit zu halten.

6 . Anläßlich der vom Stadtbauaiute vorzunehmenden amtlichen Rohbau¬
besichtigung werden die Eisenbelonkonstruktionen einer Besichtigung unterzogen.
Es bleibt hiebei dem Stadlbauamte Vorbehalten , die einwandfreie Herstellung,
den erreichten Härtegrad und die genügende Tragfähigkeit durch besondere
Versuche fcstzustellen , und zwar:

rr) durch Belastungsproben , bei welchen die fertige Konstruktion höchstens
einer gegenüber der zu Grunde gelegten Belastungsannahme doppelten In¬
anspruchnahme unterzogen werden darf,

d ) durch stichprobenweise vorzunehmende Bruchproben , zu welchen die nötigen
Ersatzstücke vom Bauführer beizustellen sind.

Es wird dem Bauführer vom Stadtbauamte behufs rechtzeitiger
Herstellung von Ersatzllücken nach Erteilung der Baubcwilligung über
dessen Anfrage " mitgeteilt werden , ob und inwieweit solche stichprobenweise
Bruchproben beabsichtigt werden.

«) durch Festigkeitsproben des Betons und Eisens , welche durch eine
amtliche Prüfungsanstalt veranlaßt werden , welcher von der betreffenden
Konstruktion entnommene Probestücke zugesandt werden.

Die Kosten solcher Erprobungen hat der Bauführer zu tragen . Bei den
Proben dürfen sich bei Belastung mit dem ihzfachen Eigengewichte und
2Wacher Nutzlast (das Gewicht des Fußbodens und der Beschüttung inbe¬
griffen ) keine die Tragfähigkeit und den Bestand beeinträchtigenden Haarrisse zeigen
und darf der Bruch erst bei Belastung mit dem dreifachen Eigengewichte und
vierfacher Nutzlast (im obigen Sinne ) entstehen.

Bei den vorzunehmenden Festigkeitsproben muß der Beton eine Druck¬
festigkeit von mindestens 150 kg per Quadratzentimeter besitzen, wobei voraus¬
gesetzt wird , daß die Probe erst nach mindestens Mtägiger Erhärtung aus-
geführt wird.

Fallen die Erprobungen ungünstig aus , so sind die betreffenden Kon¬
struktionen , beziehungsweise , wenn es die Baubehörde verlangt , alle Eisen-
betonkonstrizktionen des Baues zu entfernen und durch stärkere zu ersetzen , oder,
wenn dies in fachgemäßer Weise möglich ist, zu verstärken.

7 . Es ist vom Bauführer Borsorge zu treffen , daß die Eisenbetonkon-
struktioneu bei dem inneren Ausbau des Gebäudes nicht geschwächt oder
beschädigt werden iz . B . durch Einstemmen von Löchern und Schlitzen für
Rohrleitungen und dergleichen , an ungeeigneter Stelle ). Bei Wohngebäuden
haben die Decken unter dem Fußbodenbelage eine Überschüttung von mindestens
8 vm Höhe zu erhallen.

8 . Die kreuzweise angeordneten Betonstege sind in der Stärke von
mindestens 8 om voll , also ohne Hohlräume und ohne Füllkörper auszuführen.

S. Die Füllkörper müssen regelmäßig geformt sein und vollkommen glatte
Oberflächen besitzen, so daß sich nicht Teile derselben während der Beton-
Herstellung ablösen und in den Beton geraten können.

10. Wenn an der Unterfläche der Decke keine durchgehende Betonplatte
augeordnet wird , so sind die Füllkörper an der Unterseite mit einer 1 ein
starken Zementmörtelschichte zu versehen und ist an der Unterfläche der Decke
ein mit einem Drahtnetze zu versehender , mindstens 11/2  em starker Verputz
anzuordnen , so daß die Füllkörper vor Flammenangriff geschützt sind.

11 . Eine Herabminderung der Biegungsmoment - in jenen Fällen , in
welchen die Decke auf alle » vier Seiten auf Mauern aufcuht , ist bis nach
Vornahme diesbezüglicher weiterer Erprobungen nicht zulässig.

12 . Die Abänderung oder Zurücknahme dieser Bewilligung nach Maß¬
gabe der praktischen Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

LS.

Flnssigkeitslneßapparate , Verbot der Aufbewahrung
von den Eichungsvorschriften nicht entsprechenden

Objekten in gewerblichen Verkanfsftätte ».
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 20 . August

190 , Z . X tl-2431 , M .-Abt . IX , 2964/06:
Das Handelsministerium hat mit Erlaß vom 30 . Juli 1906 , Z . 11997,

über die Anfrage einer politischen Landerstelle eröffnet , daß die Bestimmungen
der Ministerial -Berordnnng vom 28 . März 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 31 , mit
welcher die Aufbewahrung von den bestehenden Eichungsvorschriften nicht ent¬
sprechenden Maßen , Gewichten oder Wagen in den Verkaufsstätten der Gewerbe¬
treibenden verboten wurde , auch auf Flüffigkeitsmeßapparate , beziehungsweise
die einen integrierenden Bestandteil derselben bildenden Meßgefäße Anwendung
zu finden haben , nachdem diese Meßapparate beziehungsweise Meßgefäße als
„Maße " im Sinne der zitierten Ministerialverordnung angesehen werden
können.

Dieser Erlaß ergeht behnfs Darnachachtung und entsprechender Ver-
lautbarung an alle k. k. Bezirkshauptmannschasten , an deu Wiener Magistrat
und an die Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d. Ibbs.

s«.
Dalloff Tee . — Vertriebsverbot.

Erlaß der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 23 . August 1906,
Z . Xl - 1004/3 , M .-Abt . X . 5589/06:

An alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , die Stadträte
in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ibbs , den Wiener Magistrat
(Abteilung X ) und die magistratischen Bezirksämter in Wien.

Seitens einer politischen Landesbehörde ist dem k. k. Ministerium des
Innern zur Kenntnis gebracht worden , daß in einem Tagesblatte als Mittel
gegen Fettleibigkeit ein Präparat unter der Bezeichnung „Dalloff -Tee von
Dr . D » l l 0 f f in Paris " angepriesen wurde.

Da dieses ausländische Präparat , dessen Zusammensetzung geheiwgehalten
wird , sich vermöge der Wirkungen , die ihm zugeschrieben werden , als eine
ärzneiliche Zubereitung qualifiziert , deren Abgabe unr in Apotheken gestattet
ist, bezüglich desselben aber bisher vom Ministerium des Innern die Zulassung
zum Apolhekenverkehre auf Grund der Ministcrial -Verordnung vom 16 . April
1901 , R .-G .-Bl . Nr . 40 , nicht ausgesprochen worden ist, erscheint der Vertrieb
des in Rede stehenden Mittels im Jnlande unstatthaft.

ÄL.

Abänderung der Vorschriften für sogenannte
„Kleine 'sche Decken ".

Dekret des Wiener Magistrates vom 31 . August 1906,
M .-Abt . XIV , 6950/06:

In Erledigung des Ansuchens der Firma Betonbau - Unternehmung
G . A . Wayß L Komp ., I ., Wallfischgasse 11 , werden die in der Magistrats-
Verordnung vom 14 . Juni 1905 , Mag .-Abt . XIV , 2013 *) enthaltenen Be-
dingungen für die Zulassung der von obiger Firma erzeugten sogenannten
„Kleine ' schen Decken" bei Hochbauten im Gemeindegebiete von Wien in folgenden
Punkten abgeändert:

1. Anstatt gewöhnlicher Mauerziegel find auch Hohlziegel von bester
Beschaffenheit (Dreilochziegel ) zulässig . Diese Ziegel dürfen jedoch nicht poröser
sein , als gewöhnliche Mauerziegel.

2 . An Stelle der 30X2 mm starken Eiseneinlagen dürfen bei geringeren
Spannweiten auch Flacheisen in den Stärken 25X1 mm und 26Xt 5 mm
verwendet werden , und zwar sind bei einer Deckenbeschüttung bis 15 em Höhe
und bei einem 5 em starken Holzfußbodenbclag im Falle der Verwendung
sicher Eiseneinlagen nachfolgende Spannweiten im äußersten Falle zulässig.

Zulässige Spannweiten in Meter:

Nutzlast oder Beschüttung
in Kilogramm

Bis 250 . . . .

Von 250 bis 500

Eiseneinlagenstärke in Millimeter

25X> 26X1 '5 30X2

1 -70

1-50

1-90

1-75

2 -40

'1 Siehe Nummer VII , 5, Jahrgang 1905 der „Verordnungen ic.
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II. Nlmnalivliekimimmgeil.
8tad1rat:

ss.
Preisberechnung für die Arkadengrüfte im Ober-

Döblinger Friedhofe.
Der Wiener Stadtrat hat zufolge Beschlusses vom 16 . August 1906,

Pr .-Z . 11299 (M .-Abt . 1239/06 ) , für die Arkadengrttfte im Döblinger Friedhose
nachstehende Preise festgesetzt:

I . Für eine einfache Arkudcngruft  für 6 Leichen
u) für Zugewiesene . 4 .000 X
b ) für Nichtzugemiesene . 8 .000 X

2. Für eine Arkadendoppelgruft  für 9 Leichen
u) für Zugewiesene . 6 .000 X
b ) für Nichtzugemiesene . 12 .000 X

3 . Für K a p e l l e n g r ü f t e für 18 Leichen
s.) für Zugewiesene . 9 .000 X
b ) für Nichtzugemiesene . 18 .000 X

4 . Für eine A r k a d e n e ckg r u f t für 24 Leichen
a) für Zugewiesene . 12 .000 X
t>) für Nichtzugemiesene . 24 .000 X

ZNagiftral:
2 ».

Gerüst -Unfall beim Hanse I . , Siugerstraße I.

Präsidial -Erlaß vom 11. August 1906, Z . 11331, M .-Abt.
XIV, 5909/06:

Am 10 . August 1906 hat sich bei dem Hause I ., Singerstraße 1 , ein
bedauerlicher Gerüstunfall ereignet , dem ein Menschenleben zum Opfer ge¬
fallen ist.

Ohne den etwa nach Maßgabe des Ergebnisses der Strafamtshandluug
einzuleitenden weiteren Maßregeln vorzugreifen , werden hiemit sämtliche In¬
haber besonderer Arten von Gerüsten aufgefordert , die genaueste Einhaltung
der für ihre Gerüste bestehenden Anordnungen und insbesondere aller zum
Schutze der persönlichen Sicherheit erforderlichen Vorkehrungen beständig zu
überwachen und sowohl sich selbst als auch den von ihnen zur unmittelbaren
Überwachung ihrer Gerüste bestellten Personen , die bei jeder Außerachtlassung
der Vorschriften und nötigen Vorkehrungen erwachsende administrative und
strafrechtliche Verantwortlichkeit  stets vor Augen zu halten.

Die Genoffenschaft der Bau - und Steinmetzmeister wird ersucht , ihre
Mitglieder ebenfalls auf diese Verantwortlichkeit , die ihnen bei Aufstellung
und Verwendung von Gerüsten jeder Art erwächst , in geeigneter Weise auf¬
merksam zu machen.

24 .
Geschäftliche Behandlung von Gewerbeakten.

Erlaß des Ober-Magistratsrates Dr . St . Sedlaczek vom.
13. August 1906, M .-D . 2706/06 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 58) :

Aus Anlaß eines speziellen Falles , in welchem von einem mag . Bezirks-
amle ein Gewerbeschein zum Betriebe der Handelsagentur ohne weitere Er¬
hebungen an eine Person ausgefertigt wurde , gegen die Ausschließungsgründe
im Sinne des § 5 der G .-O . Vorlagen , hat der II . Senat des Wiener
Magistrates sich dahin ausgesprochen , daß vor jed erAusfertigung eines Gewerbe¬
scheines bezw . einer Konzession , Kenntnisnahme oder Genehmigung eines
Pächters oder Stellvertreters eine Äußerung der Polizei -Behörde im Sinne
der ZZ 8 und 6 der G .-O einzuholen ist. Desgleichen hat der II . Senat den
Wunsch ausgesprochen , daß im Sinne des § 25 der Geschäftsordnung für den
Magistrat allen zur kollegialen Beratung gelangenden Gewerbsakten die
eventuell vorhandenen Vorakten anzuschließen sind , da diese zur richtigen Be¬
urteilung der Sachlage häufig benötigt werden . Andererseits können jedoch die
für die gewerberechtlichen Fragen gar nicht in Betracht kommenden Steuer-
alten , welche von einigen mag . Bezirksämtern manchmal beigelegt werden,
gänzlich wegbleiben . Weiters erscheint die Verwendung der Aufnahmeschrift
M . B .-A. Allg . Drucksorte 35 (Aust . Juni 1906 ) dort , wo es überhaupt augeht,
der leichteren Übersicht wegen empfehlenswert.

Indem ich dies den mag . Bezirksämtern zur Darnachachtung zur Kenntnis
bringe , spreche ich gleichzeitig die Erwartung aus , daß die Bestimmungen der
Geschäftsordnung für d:n Magistrat im allgemeinen insbesondere aber hinsichtlich
des Ordnens und Numerierens der Akten , welche Anordnungen bedauerlicher¬
weise noch immer nicht entsprechend befolgt werden , in Hinkunft genauesten«
eingehalten werden.

25 .

Berzeichnung der Stenographiekenntnifse in den
Kompetententabellen.

Erlaß des Ober-Magistratsrates Dr . St . Sedlaczek
vom 16. August 1906, M . - D. 2364/06 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 59) :

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25 . Juli 1906 , Pr .-Z . 9958,
beschlossen : „ Bei den städtischen Beamten der Kanzlei , der Registratur , des
Konskriptionsamtes , des Marktamtes und des Exekutionsamtes ist anläßlich
der jeweiligen Besetzung erledigter Stellen in den Bewsrbertabellcn anzu¬
merken , ob und in welchem Maße die Bewerber der Stenographie (Gabclsberger-
Methode ) mächtig sind ."

Zur Durchführung dieses Beschlüsse? erscheint es daher notwendig , daß
seitens der Herren Amtsvorstände bereits bei Abgabe der Äußerung über das
im Dienstwege überreichte Kompetenzgesuch bekanntgegeben werde , ob und in
welchem Maße der Bewerber der Gabelsberger -Stenographie mächtig ist.

Als Grundlage der Äußerung hat entweder ein Schulzeugnis (Gymnasial -,
Realschul - , Handelsschulzeugnis oder dergl .) oder der sonst erbrachte Nachweis
der Kenntnis der Stenographie zu dienen.

Die bezügliche Äußerung ist sodann kurz in separater Rubrik oder in
der Rubrik „Anmerkung " in der Kompetententabelle einzutragen.

2 « .

Verständigung von Veränderungen im Baugewerbe.

Erlaß des Ober-Magistratsrates Dr . Stephan Sedlaczek
vom 23. August 1906, M .-Abt. XVII, 3966/06 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 62) :

Es gelangte zu meiner Kenntnis , daß bei Veränderungen im Baugewerbe
sehr häufig in einer und derselben Sache vier , ja sogar fünf Verständigungen
an die Stadtbauamts -Zentrale , Abt . IX erfolgen , wodurch sich eine bedeutende
und ganz überflüssige Mehrarbeit ergibt.

Um diesbezüglich einen einheitlichen Vorgang zu erzielen , finde ich
anzuordnen , daß die Verständigung von der Erteilung einer Baugewerbe-
Konzession oder von Veränderungen im Baugewerbe (Übersiedlungen , Zurück¬
legungen , Nichtbetriebe u . s. w.) in Hinkunft ausschließlich durch jenes Amt,
welches die Enderledigung des betreffenden Aktes veranlaßt , zu erfolgen hat.

27 .
Instruktion für den Jonrnakdienst.

Erlaß des Ober-Magistratsrates Dr . St . Sedlaczek
vom 31. August 1906, M .-D . 2796/06 (Normalienblatt des
Magistrates Nr. 61) :

Für den Journaldienst in den Magistrats -Abteilungen , mag . Bezirks¬
ämtern sowie in den Sachverständigen - und Hilfsämtern des Magistrates
werdeu unter Aufhebung der hierämtlichen Erläffe vom 13 . April 1897 , M .-
D . 1202 (Mag .-Vdg .-Bl . Seite 55 ) und vom 4 . Juli 1898 , M .-D . 1472
(Mag .-Vdg .-Bl . Seite 86 ) nachstehende Anordnungen getroffen:

I. Journaldienst an Sonn- und Feiertagen:
Der Journaldienst ist an allen Sonn - und Feiertagen von 9 —12 Uhr

vormittags in folgender Weise zu versehen:

In der Magistrats -Abteilung X von einem rechtskundigen und einem
Kauzleibeamten,

in der Magistrats -Abteilung XXII von einem rechtskundigen und zwei
Kanzleibeamten,

in den ü b r i g e n M a g i st r a ts - A b t e i l u n g e n , die Magistrats -
Abteilung XI a ausgenommen , von einem rechtskundigen oder einem mit den
Geschäften vertrauten Kanzleibeamten,

in den Magistrats -Abteilungen XI , XII und XXII überdies von einem
Diener;

in sämtlichen magistratischen Bezirksämtern  von je einem
rechtskundigen und einem Kanzleibeamten , ferner von wenigstens einem Diener ;



Amtsblatt der k. k. ReichShaupt » und Residenzstadt Wien . — Nr . 78 , 28 . September 1906. 107

in den mag . Bezirksämtern der Bezirke XI bis XIX und XXI außerdem
von einem Konskiiptionsamls - und einem Kassabeamten » ach Maßgabe der h. ä.
Weisung vom 22 . April 1903 , M .-D . 40ä8/02;

imStadtphysikate  von einem Arzte und einem Kanzleibeamten;
in den fl ä d t. Sammlungen  von zwei Fachbeamten , und zwar von

9— 1 Uhr;
im Veterinäramte  von einem Tierarzte;
im Markt amte  von einem Marktamtsbeamten;
in der K o ns kr ip t i on s a m ts - Z e n tr a le von zwei Konskriptions¬

amtsbeamten und einem Diener , in der Konskriptionsamls - Abteilung für die
Evidenzhaltung der Urlauber und Reservisten von einem Konskriptionsamts-
beamten und einem Diener , in der Konskriptionsamts -Abteilung für Einqnar-
tierungs - und Borspannwesen von einem Beamten und einem Diener ; in der
Konskriptionsamts -Abteilung für Beerdigungswesen von der jeweils erforderlichen
Zahl von Konskriptionsamtsbeamten und einem Diener , und zwar von 8  Uhr
früh bis 4 Uhr nachmittags;

im gemeinsamen Magistrats - Expedite  von einem Beamten;
im Zustellungsamte  von einem Beamten und drei Dienern.

Am Ostersonntage , Pfingstsonntage und am heiligen Tage (25 . Dezember)
ist der Journaldienst nur in der Mag .-Abt . XXII , im Stadtphystkate , im
Konskriptionsamte , im Zustellungsamte und in den mag . Bezirksämtern zu
halten.

II . Journaldienst an Werktagen:

I . An j e n e u N a ch IN i l t a g e II, a II w e l ch e II G e III e i II d e r a t s-
Sitzungen stattsin den:

In sämtlichen Magistrats - Abteilungen  hat der Journal¬
dienst eine Stunde  vor dem jeweiligen (vom 15 . September bis 15 . Mai
5 Uhr , in den übrigen Monaten Vr5 Uhr ) Beginn der Sitzung seinen Anfang
zu nehmen ; dieser Dienst ist vom Magistrats -Abteilungs -Vorstande selbst oder
von einem anderen re chtskundigen  Beamten zu versehen , der über
die der gemeinderätlichcn Beschlußfassung unterliegenden Gegenstände erschöpfende
Ausschlüße geben , Anfragen beantworten und die erforderlichen Amtsschriften
oder sonstigen Behelfe beschaffen kann (erforderlichenfalls hat an diesem Jonrnal-
dienste auch ein Kanzleibeamter teilzunehmen ) ; die journalhabenden Beamten
haben an Sitzungstagen bis zum Schluffe der Verlesung der Einläufe und
Interpellationen im Amte anwesend zu sein , wenn aber in ihr Ressort fallende
Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen, bis zur Erledigung derselben.

In den Sachverständigen - und Hilfsämtern im Rat¬
hause  mit Ausnahme des städt . Archives ist an diesen Nachmittagen der
Journaldienst in analoger Weise und in der gleichen Dauer einzurichten.

Diese Bestimmungen gelten mutntis mutanäis auch für jene Nachmittage,
für welche Stadtratssitzungen anberaumt sind.

2. An den übrigen Werktagen:

Der Journaldienst ist zu versehen:
In den Magistrats -Abteilungen XI und XII von je einem Beamten

und einem Diener von 2 — 7 Uhr,

in der Magistrats -Abteilung XIII von einem Beamten von 5 — 7 Uhr,
in der Magistrats -Abteilung XXII von einem Beamten und einem

Diener von 2 - 6 Uhr;

in sämtlichen mag . Bezirksämtern  von einem rechtskundigen
und einem Kanzleibeamten , ferner von einem Diener von 2 —6 Uhr;

außerdem hat sich ein Tierarzt um 3 Uhr und 6 Uhr im Bezirksamte
einzufinden , um allsällige Aufträge entgegen zu nehmen;

im Stadtphysikate  von einem Arzte von 4 — 7 Uhr;
in den städtischen Sammlungen  von einem Fachbeamten jedoch

nur Dienstag und Freitag von 5 — 7 Uhr;

im Veterinäramte  von einem Tierarzte in der Regel von 4 — 6 Uhr;
im Markt amte  von einem Marktamtsbeamten von 2 —6 Uhr;

in der Konskriptionsamts - Abteilung  für Einquartierungs-
nnd Vorspannwesen von einem Konskriptionsamtsbeamten und einem Diener
von 2— 6 Uhr;

in der Konskriptionsamts - Abteilung  für Beerdigungs-
wesen von einem Konskriptionsamtsbeamten und einem Diener von 2 — 4 Uhr.

im g e m ei n s a m en M a gi str a ts - Exp e di t e von einem Beamten
von 2 —6 Uhr;

im Zustellungsamte  von einem Beamten von i/z 6 bis 6  Uhr , von
einem Diener von 2— 6 Uhr , von zwei weiteren Dienern von 1/26 —6 Uhr;

im Zentral - Wahl - und Steuerkataster  von der jeweils
erforderlichen Zahl von Beamten von 4— 7 Uhr.

III . Besondere Bestimmungen fiir das Stadtbauamt.

1 . Permanenzdienst.

Der Permanenzdienst beginnt an Sonn - und Feiertagen um 8 Uhr früh
und dauert bis 8 Uhr früh des folgenden Tages ; er ist im Jnspektionsziinmer
I ., Am Hof 10 abzuhalten;

der W e r k t a gs - P e r m a n e n z d i e 11 st beginnt um 2 Uhr nach¬
mittags und dauert bis 2 Uhr nachmittags des folgenden Werktages ; der
betreffende Beamte hat sich von 2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr früh des folgenden
Tages im Jnspektionsziinmer I .. Am Hof 10 und von 8 Uhr früh bis 2 Uhr
nachmittags in seinem eigenen Bureau aufzuhalten.

2 . Amtsjournaldienst in der Zentrale.

Außer dem Permanenzdienste ist ein Journaldienst an Sonn - und Feier¬
tagen von 9 —12 Uhr , an Werktagen von 2 —6 Uhr derart zu halten , daß
für jede Gruppe von Fachableilungen je ein Bauamtsbeamter , an Sonn - und
Feiertagen außerdem abwechselnd ein Baurat den Dienst versieht.

(Für jene Nachmittage , an welchen Gemeinderats - oder Stadlrats¬
sitzungen statifinden , gilt das oben bei II 1 Gesagte .)

3 . Journaldienst in denBauamts - Abteilungender
Bezirke  X — XIX und XXI.

In diesen Abteilungen hat an Sonn - und Feiertagen ein Beamter des
bauämtlichen Hilfsstatus für den Bauaufsichtsdienst von 9 —12 Uhr im Amte
anwesend zu sein;

an den Nachmittagen der Werktage hat ein Beamter der Bauamts»
Abteilung im Amte anwesend zu sein oder wenigstens sich im Bezirke zur
Dienstleistung bcreitzuhalten und seinen jeweiligen Aufenthaltsort dem mag.
Bezirksamte derart genau bekanntzugeben , daß er im Bedarfsfälle rasch zu
einer Amtshandlung gerufen werden kann.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes
gesetzblatte fiir Österreich unter - er Enns im Jahre

1SV6 publizierten Gesetze und Verordnungen.

H . Reichsgkskhblatt

Nr . 144 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 13. Juli 1906 , betreffend die Zulassung von Arävmeiern zur
eichamtlichen Prüfung und Beglaubigung , welche für die Ermittlung des
Gehaltes wässeriger Kupfervitriollösungen an kristallisiertem Kupfervitriol
bestimmt sind

Nr . 145 . Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 13. Juli 1906 , betreffend die Zulassung von sogenannten
„Klosterneuburger Mostwagen " zur eichamtlichen Prüfung und Beglaubigung.

Nr . 14 « . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 13. Juli 1906 , womit nachträgliche Bestimmungenzu den
Borschriften , betreffend die eichamtliche Prüfung und Beglaubigung von Kran¬
wagen veröffentlicht werden.

Nr . 147 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 13. Juli 1906 , womit nachträgliche Bestimmungen zu den
Vorschriften , betreffend die eichamtliche Prüfung und Beglaubigung von
Neigungswagen , veröffentlicht werden.

Nr . 148 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 13. Juli 1906 , betreffend die eichamtliche Prüfung und Be¬
glaubigung von Milchtransportgefäßen (Milchkannen ).

Nr . I4S Kundmachung des Handelsministeriums
vom 13. Juli 1906 , womit die Vorschriften, betreffend die eichamtliche
Prüfung und Beglaubigung eines FliicheiimeßapparateS (sogenannten V 0 ß 'schen
Ledermefsers ), veröffentlicht werden.

Nr . 15 « . Verordnung des Finanzministeriums
vom 14. Juli 1906 , betreffend die Schlußeinheiten von an der
Prager Börse notierten Effekten als Grundlage für die Bemessung der Effekten¬
umsatzsteuer.

Nr . 151 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 20. Juli 1906 , betreffend die Errichtung einer Bezirks-
hauptmannschaft in Mezolombardo.

Nr . 152 . Verordnung der Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 16 .( Juli 1906 , mit welcher in
Durchführung des Gesetzes vom 8 .̂ Juli . 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 144 , betreffend
Begünstigungen für Gebäude mit gesunden und billigen Arbeitcrwohnnngen,
der Maximalperzentsatz der Verzinsung solcher Gebäude sür Krain fest¬
gesetzt wird.
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Nr . 15S Verordnung des Finanzministeriums
vom 18. Juli 1906 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer-
Einzahlungstermine im Steuereinhebungsbezirke Haida.

Nr . 154 . Verordnung des Justizministeriums
vom 18. Juli 1906 , betreffend die Zuweisung der Gemeinden und
Gutsgebiete Wierzbowczyk und Orzechowczyk zum Sprengel des zu aktivierenden
Bezirksgerichtes in Podkamien in Galizien.

Nr . 155 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
des Handels vom 20 . Juli 1906 , betreffend die Feststellung
der Revisorenlisten gemäß 8 45 des Gesetzes vom 6 . März 1v06 , R .-G .-Bl
Nr . 58 , über Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Nr . 156 . Handelsvertrag zwischen Österreich-
Ungarn und der Schweiz vom 9. März 1906 , abge¬
schlossen zu Wien am 9 . März 1906 , von Seiner k. u . k. Apostolischen Majestät
ratifiziert zu Ischl am 25 . Juli 1906 . worüber die Auswechslung der beider¬
seitigen Ratifikationen am 30 . Juli 1906 zu Wien staltgesunden hat.

Nr . 157 . Vieseuchenübereinkommen vom 9. März
1906 zwischen Österreich -Ungarn und der Schweiz,
geschloffen zu Wien am 9 . März 1906 , von Seiner k. u . k. Apostolischen
Majestät ratifiziert zu Ischl am 25 . Juli 1906 , worüber die Auswechslung
der beiderseitigen Ratifikationen am 30 . Juli 1906 zn Wien stattgefunden bat.

Nr . 158 Erklärung vom 28 . Juni 1906 zwischen
Österreich -Ungarn und der Schweizerischen Eid-
genossenschast, betreffend die Abänderung des Artikes 16 des am9. März
1906 Unterzeichneten Handelsvertrages , abgeschloffen zu Wien am 28 . Juni
1906 , von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ratifiziert zu Ischl am
25 . Juli 1906 , worüber die Auswechslung der beiderseitigen Ratifikationen am
30 . Juli 1966 z» Wien stattgefunden hat.

Nr . 159 . Allerhöchstes Handschreiben Vom28. Juli
1906,  betreffend das Verhältnis , in welchem die im Reichsrate vertretenen
Königreiche und Länder in der Zeit vom I . Juli 1906 bis 30 . Juni 1907,
sowie in der Zeit vom 1 . Juli 1905 bis zum 30 . Juni 1906 zu den Kosten
der gemeinsamen Angelegenheiten beizutragen haben , und in welchem die seit
1 . Juli 1905 vorschußweise und gegen nachträgliche Verrechnung zu diesen
Kosten geleisteten Zahlungen nunmehr definitiv zu verrechnen sind.

Nr . 160 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 12. Juli 1906 , betreffend den Maschinendienst aus Seedamps-
schiffeu der Handelsmarine.

Nr . 161 . Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 17. Juli 1906 , womit nachträgliche Bestimmungen zur Eich¬
ordnung vom 19 . Dezember 1872 , R -G .-Bl . Nr . 171 , veröffentlicht werden.

Nr . 162 . Verordnung des Ministeriums für
Kultus und Unterricht vom 27 . Juli 1906 , mit weicher
die Verordnung vom 21 . August 1871 , R .-G .-Bl . Nr . 107 , betreffend die
Vorschrift über die Prüfungen der Kandidaten sür das Lehramt des Gesanges
an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten , ferner des Violin - , Orgel - und
Klavierspieles an Lehrerbildungsanstalten teilweise ergänzt wird.

Nr . 16 ». Kundmachung des Finanzministeriums
vom 27 . Juli 1906 , betreffend die Übertragung der Geschäfte des
Stempelzeichenaufdrnckes und der Abstempelung ausländischer Wertpapiere vom
Gesälls - und Stempelamte an die Finanzlandcskafse in T ' iest.

Nr . 164 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 27 . Juli 1906 , betreffend die Abänderung der Hanszinssteucr-
Einzahlungstermine im Steuereinbebnngshezirke Brüx.

Nr 165 Kundmachungdes Handelsministeriums
vom 30 . Juli 1906 , womit die Vorschriften, betreffend die eichamt¬
liche Prüfung und Beglaubigung einer ausschließlich für die Abwage von
Eisenbahn -Paffagiergepäck (Reisegepäck ) bestimmten Zeiger -Brückenwage , in ab¬
geänderter und ergänzter Fassnng veröffentlicht werden.

Nr . 166 . Verordnung der Ministerien des Handels
und des Innern vom 12. Juli 1906 , mit welcher das ge¬
samte Geb et der königlichen Hauptstadt Prag in dem durch das Gesetz vom
16 . April 1901 , L.-K .-Bl . Nr . 57 , erweiterten Umfange und das Stadt¬
gemeindegebiet von Wkow mit Einschluß der früher bestandenen Ortschaft
Wolschan als ausgenommene Orte im Sinne des ß 2 , Absatz 2 des Gesetzes
vom 26 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 193 , betreffend die Regelung der
konzessionierten Baugewerbe , erklärt werden.

Nr . 167 . Dritter Nachtrag zur Manipulationsvorschrift
für Hof -, Staats - und öffentliche Fondskaffen , sowie Kaffen der k. und k.
Privat - und Familienfonde hinsichtlich der Personaleinkommensteuer und Be-
soldungssteuer von Dienstbezügen , R .- G .-Bl . Nr . 209 ex 1899.

Nr . 168 . Verordnung des Handelsministeriums
Vom 10. August 1906 , betreffend die Einziehung von Forderungen
im Betrage von mehr als 1000 L im Wege des Postaustrages.

Nr . 160 . Verordnung des Justizministeriums vom
8. August 1906 , betreffend die Führung des Grundbuches für die
Katastralgemeinde Breitenlee und sür die aus der Katastralgemeinde Manns-
wörth aiisgeschiedenen und in das Gebiet der Katastralgemeinde Kaiser -Ebers-
dors Herrschaft des Bezirksgerichtssprengels Floridsdorf in Wien einverleibten
Liegenschaften.

Nr . 170 . Kundmachung der Ministerien der Fi¬
nanzen und des Handels vom 11. August 1906,
betreffend die Ergänzung des Verzeichnisses der der Brüsseler Zuckerkonvention
vom 5. März 1902 beigetretsne » Staaten.

6 . Landesgesehdlatt.

Nr . 50 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 31. Juli
1906 , Z . Ill-2460/17 , betreffend das Verbot des Wanderhandels
mit einigen dem täglichen Verbrauche dienenden Erzeugnissen der Land - und
Forstwirtschaft im Wiener Gemeindegebiete .*)

Nr . 60 . Verordnung des k. k. niederösterreichischen
Landesschulrates vom 21 . Juni 1906 , Z . 340/5 -II,
mit welcher ß 13 , Absatz 3 des mit der hieramtlichen Verordnung vom 88 . Juli
1905 , Z . 2971/3 -II , erlassenen Substitutionsnormates für die öffentlichen
Volksschulen im Schulbezirke Wien abgeändert wird.

Nr . 61 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Juli
1906 , A . XIlI - 845 , betreffend die Bestellung eines Stellvertreters des
k, k. Dampskeffelprüftings -Kommiffärs für die politischen Bezirke Amstetten,
Lilienfeld , Melk , Scheibbs , St . Pölten und den Stadtbezirk von Waidhofen
an der Abbs.

Nr . 62 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . Juli
1906 , A . VI - 527/2 , betreffend die vom Wiener Magistrate erlassene
und von der k. k. n .-ö. Statthalterei genehmigte Totenbeschauordnung für die
k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien .*)

Nr . 6 » . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . Juli
1906 , A . VI -527/2 , betreffend die vom Wiener Magistrate erlassene
Instruktion sür die mit der Totenbeschau in Wien betrauten städtischen Amts¬
ärzte .*)

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re " vollinhaltlich ausgenommen.
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